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B A C H M A N N Wolf, Die Attribute der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
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V O M LEBENSWERT DER B A Y E R I S C H E N V E R F A S S U N G 

Von H A N S F. Z A C H E R 

„Es ging darum, erstens das Bild eines Staates zu entwerfen, in dem das 
Leben lebenswert ist, und zweitens eine Staatsorganisation zu schaffen, welche 
die Voraussetzungen dafür bietet, daß dieses Bild des Staates Wirklichkeit wird." 
Mit diesen Worten umschrieb Hans Nawiasky 1 , ein maßgeblicher Mitgestalter 2 

der Bayerischen Verfassung von 1946 3 , die Aufgabe, die der Verfassungsgeber 

Die Bayerische Staatskanzlei hat mich bei der Vorbereitung dieses Aufsatzes nach
drücklich un te r s tü tz t . Das gilt insbesondere für das in den A n m . 39, 40, 86—90 und 
191 und in der Anlage mitgeteilte Mater ia l . Ich habe dafür sehr zu danken. Für 
weitere Informationen schulde ich dem Genera l sekre tä r des Bayerischen Verfassungs
gerichtshof, D r . Ti lch, dem Direktor des Bayerischen Senats, D r . Steininger, und dem 
Landtagsamt Dank. — Abgekürz t zitiert werden im folgenden: Bundesrat: Der 
Bundesrat als Verfassungsorgan und politische K r a f t — Beiträge zum fün fundzwanz ig 
jähr igen Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, herausgegeben vom Bundesrat, 
1974; Freistaat Bayern: Rainer A . R o t h (Hgbr.) , Freistaat Bayern, D i e politische 
Wirkl ichkei t eines Landes in der Bundesrepublik Deutschland, 3 1982; F S V e r f G H : 
Verfassung und Verfassungsrechtsprechung, Festschrift zum 25jähr igen Bestehen des 
Bayer. Verfassungsgerichtshofs, 1972; Meder, Rechtsprechung: Theodor Meder, Die 
Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 1964—1974 (Jahrbuch des 
öffentlichen Rechts n. F. B d . 24) 1975, S. 387 ff.; Meder, Kommentar : Handkommentar 
zur Verfassung des Freistaates Bayern, 2 1978; N a w i a s k y - Leusser - Schweiger - Zacher: 
Hans Nawiasky , Claus Leusser, K a r l Schweiger, Hans Zacher, D ie Verfassung des Fre i 
staats Bayern, Systematischer Überblick und Handkommentar , 21967 ff.; Regierungs
system des Freistaates Bayern: Reinhold L . Bocklet (Hgbr.) , Das Regierungssystem des 
Freistaates Bayern B d . I Beiträge 1977, B d . II Bei t räge 1979, B d . III Material ien 1982; 
Tilch, Reditsprcchung: Horst Tilch, D i e Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungs
gerichtshofs 1974—1980 (Jahrbuch des öffentl ichen Rechts n. F. , B d . 30) 1981, S. 345 ff.; 
Zacher, Verfassungsentwicklung: Hans Zacher, Verfassungsentwicklung in Bayern 
1946—1964 (Jahrbuch des öffentlichen Rechts n. F . B d . 15) 1966, S. 321 ff.; Zacher, 
Entwicklung: Die Entwicklung des Verfassungsrechts seit 1946, i n : N a w i a s k y - Leusser -
Schweiger - Zacher Tei l I V (1970). — B a y V B l . : Bayerische V e r w a l t u n g s b l ä t t e r ; Z B L G : 
Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte; V e r f G H : Entscheidungen des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofes. Die Arbeit wurde im November 1983 abgeschlossen. Spätere 
Veröffent l ichungen und Fakten konnten nicht mehr berücksichtigt werden. 

1 Z u ihm Z A C H E R Hans F., Hans N a w i a s k y — E i n Leben für Bundesstaat, Rechts
staat und Demokratie, i n : Festgabe für Theodor M a u n z zum 70. Geburtstag, 1971, 
S. 477 ff. 

2 H O E G N E R Wilhe lm, Professor D r . Hans N a w i a s k y und die bayerische Verfassung 
von 1946, i n : „Staat und Wirtschaft". Festgabe zum 70. Geburtstag von Hans Nawiasky , 
1950, S. 1 ff. 

3 Genau : vom 2. Dezember 1946 ( G V B l . S. 333 ff.). Z u ihrer Entstehung und ihren 
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jenes Jahres gesehen hat 4. Ist er ihr damals gerecht geworden?5 Lassen wir 

diese Frage beiseite. Fragen wir von heute her: was bedeutet die Verfassung 

Bayerns heute dafür, wie es sich in Bayern lebt? Was hat die Zeit 6 — und alles, 

was sie gebracht hat, — an ihrer Bedeutung verändert? 7 Es erscheint angebracht, 

diese Frage gerade in einer Festschrift für Max Spindler aufzuwerfen, der so 

viel für bayerisches Geschichtsbewußtsein und also auch dafür getan hat, daß 

das Leben eines so geschichtsbezogenen Landes und Volkes wie des bayerischen 

lebenswert ist 8 . 

A) Bayerische Staatsverfassung und vielschichtige, offene Staatlichkeit 

Wer die Frage stellt, stößt freilich sogleich auf ein Bedenken, das ihr fast den 
Sinn zu nehmen scheint: was kann sie denn noch bedeuten — eine Landesver
fassung 9 in einer Bundesrepublik, die selbst eingebunden ist in ein dichtes Netz 
supranationaler und völkerrechtlicher Ordnung? In der Tat liegt hier ein Grund
widerspruch der Existenz der bayerischen Verfassung. 

Rahmenbedingungen s. S IEGEL Walter, Bayerns Staatswerdung und Verfassungs
entstehung 1945/1946, 1978. 

4 N A W I A S K Y Hans und L E U S S E R Claus, D ie Verfassung des Freistaates Bayern vom 
2. Dezember 1946, 1948, S. 27. 

5 Aus der Sicht der Zeit s. etwa A P E L T Wi l l i ba l t , Die Bayerische Verfassung (Deutsche 
Rechtszeitschrift 2) 1947, S. 1 ff.; N A W I A S K Y Hans i n : N A W I A S K Y - L E U S S E R ( A n m . 4), 

S. 23 ff.; H O E G N E R Wi lhe lm, Lehrbuch des bayerischen Verfassungsrechts, 1948. 
6 S. dazu allgemein H Ä B E R L E Peter, Zeit und Verfassung, i n : H Ä B E R L E Peter, V e r 

fassung als öffentlicher P r o z e ß , 1978, S. 59 ff.; H Ä B E R L E Peter, Zeit und Verfassungs
kultur, i n : M Ö H L E R A r m i n (Hgbr.) , Die Zeit, 1983, S. 289 ff. 

7 Zu r W ü r d i g u n g der Bayerischen Verfassung im Zeitverlauf s. etwa nach dem ersten 
Jahrzehnt: N A W I A S K Y Hans, E i n Jahrzehnt Bayerische Verfassung (Bayerische V e r 
wa l tungsb lä t t e r n. F . 2) 1956, S. 355. Nach dem zweiten Jahrzehnt: B O S L K a r l , Z u m 
20. Jahrestag der Bayerischen Verfassung von 1946 ( Z B L G 30) 1967, S. 3 ff,; B A E R 
Fr i t z u .a . , Nach 20 Jahren — Diskussion der Bayerischen Verfassung, 1966; M A U N Z 
Theodor, Zwanz ig Jahre Bayerische Verfassung ( B a y V B l . n. F . 12) 1966, S. 413 f.; 
Z A C H E R Hans, Verfassungsentwicklung; Z A C H E R Hans, Entwicklung. N a d i einem Vier
teljahrhundert: B A E R Wolf ram, 25 Jahre Bayerische Verfassung — Entstehungsgeschichte 
und G r u n d s ä t z e ( Z B L G 37) 1974, S. 144 ff.; K A L K B R E N N E R Helmut , 25 Jahre Bayerische 
Verfassung von 1946 ( B a y V B l . n . F . 17) 1971, S. 445 ff. Nach drei Jahrzehnten: K A L K 
BRENNER Helmut , E i n Staat ohne Staa tsangehör ige — Gedanken zum 30jährigen Be
stehen der Bayerischen Verfassung ( B a y V B l . n. F . 22) 1976, S. 714 ff.; B O S L K a r l , De r 
bayerische Staat von 1918 bis 1975, Verfassungsurkunde und Verfassungswirklichkeit 
(Archivalische Zeitschrift 73) 1977, S. 177 ff. 

8 U n d der als Herausgeber des Handbuches der bayerischen Geschichte auch die um
fassende Darstellung von Ernst D E U E R L E I N und W o l f D . G R U N E R über „Die politische 
Entwicklung Bayerns 1945 bis 1972" verantwortet (SPINDLER M a x , Handbuch der 
bayerischen Geschichte, Vierter Band : Das neue Bayern 1800 bis 1970, Erster Teilband, 
1974, verbesserter Nachdruck 1979, S. 538 ff.). 

9 S. dazu allgemein B E U T L E R Bengt, D ie Länderver fassungen in der gegenwär t igen 
Verfassungsdiskussion (Jahrbuch des öffentlichen Rechts n. F . 26) 1977, S. 1 ff. 
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I. Der Anspruch universaler Maßgeblichkeit 

Als die Verfassung geschrieben wurde, besann sich „das Bayerische Volk" 
angesichts „des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung 
ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die 
Uberlebenden des Zweiten Weltkrieges geführt hat" 1 0 , auf seine „mehr als 
tausendjährige Geschichte" und gab sich eine „demokratische Verfassung" 
(Präambel). Sie sollte — meinte Ministerpräsident Wilhelm Hoegner 1 1 bei der 
Eröffnung der Verfassungsgebenden Landesversammlung am 15. Juli 1946 — 
„zunächst eine bayerische Verfassung werden. Wenn es das Schicksal mit dem 
deutschen Volke gut meint, wird sie Vorläufer und vielleicht Vorbild einer 
künftigen deutschen Verfassung sein" 1 2 . Entgegen dem Verlangen, den Ver
fassungstext mit den Grundrechten beginnen zu lassen, wirkte Hans Nawiasky 
mit Erfolg darauf hin, „daß man zunächst auf den staatsrechtlichen Trümmern, 
welche das zusammengebrochene Regime hinterlassen habe, das Gebäude des 
bayerischen Staates neu errichten müsse; erst wenn der Staat wieder aufgebaut 
sei, könne von Rechten der Einzelperson und von einem Gemeinschaftsleben die 
Rede sein. Ferner komme hinzu, daß es sich bei Bayern wirklich um einen ge
schichtlich gewordenen Staat handle, dessen Staatseigenschaft in der Verfassung 
an allererster Stelle hervorgehoben werden müsse. Bei Württemberg-Baden und 
Großhessen dagegen lägen aus der Not der Zeit heraus künstlich geschaffene 
Bildungen vor, deren Standfestigkeit sich erst noch erweisen müsse. Bei ihnen 
könne man verstehen, daß man von der Stellung des Einzelmenschen ausgehe 
und die staatliche Organisation rein als Mittel zum Zweck betrachte" 1 3 . 

Bayern also verläßt sich auf sich selbst. Ein künftiger „deutscher demokra
tischer Bundesstaat" ist eine Möglichkeit (Art. 178/180 BV). Bayern aber ist 
Wirklichkeit14. Uber der Verfassung steht das Völkerrecht (Art. 84, 99 Satz 2 
BV). Zwischen Bayern und anderen Staaten soll außer dem Völkerrecht (Art. 84, 

1 0 S. H O E G N E R Wi lhe lm, D ie Bayerische Verfassung von 1946 als An twor t auf die 
Vergangenheit, i n : B A E R u .a . , Nach 20 Jahren ( A n m . 7), S. 11 ff. — S. allgemeiner 
zur „Brückenfunkt ion (der P r ä a m b e l ) in der Ze i t " : H Ä B E R L E Peter, P r ä a m b e l n im Text 
und Kontex t von Verfassungen, i n : Demokratie in Anfechtung und Bewährung , Fest
schrift für Johannes Broermann, 1982, S. 211 ff. (233 ff.). 

1 1 Z u ihm s. z. B . K R I T Z E R Peter, Wi lhe lm Hoegner, Politische Biographie eines 
bayerischen Sozialdemokraten, 1971. Z u seiner M i t w i r k u n g an der Bayerischen Ver 
fassung s. ihn selbst: Der schwierige Außense i te r , 1959, S. 248 ff.; S IEGEL (Anm. 3) und 
seine Nachw. 

1 2 Stenographischer Bericht übe r die Verhandlungen der Bayerischen Verfassung
gebenden Landesversammlung, S. 1. 

1 3 So seine eigene Zusammenfassung in N A W I A S K Y - L E U S S E R (Anm. 4), S. 29. Die 
originalen Aus führungen finden sich in den Stenographischen Berichten über die Ver 
handlungen des Verfassungs-Ausschusses der Bayerischen Verfassunggebenden L ä n d e r 
versammlung B d . I S. 133 ff., II S. 381 f.). 

1 4 D a z u , d a ß die Vorgänge r in , die „Bamberger Verfassung" von 1919 eine vergleich
bare Chance von vornherein nicht hatte, s. M A Y E R Franz, Bayerns Verfassungstradition, 
i n : Freistaat Bayern, S. 65 ff. (71). 
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99, 182 BV) nichts stehen, was nicht durch den Willen Bayerns legitimiert wird 
(Art. 44 Abs. 3 Satz 4, 47 Abs. 3, 72 Abs. 2, 178, 180, 181 B V ) 1 5 . Um so wich
tiger ist, daß dieses Bayern für sich selbst „das Bild eines Staates" entwirft, 
„in dem das Leben lebenswert ist", und „eine Staatsorganisation" schafft, 
„welche die Voraussetzungen dafür bietet, daß dieses Bild des Staates Wirk
lichkeit wird" 1 6 . 

Die Verfassung stellt so die Organisation zwar voran. Sie läßt es dabei aber 
nicht bewenden. „Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient dem 
Gemeinwohl" (Art. 3 BV). „Die Verfassung dient dem Schutz und dem geisti
gen und leiblichen Wohl aller Einwohner" (Art. 99 Satz 1 BV). Solche Sätze 
lassen sich nicht allein durch Organisation und Verfahren realisieren. Sie ver
langen nach materialer Aussage. Der Rechtsstaat manifestiert sich in Grund
rechten (Art. 98 ff. BV). Der Kulturstaat äußert sich in Bildung, Schule, Wissen
schaft und Kunst sowie in der Pflege der Denkmäler und der Natur (Art. 128 
ff. BV). Der Sozialstaat bedarf eines Konzepts der Wirtschaft (Art. 151 ff. BV) 
und der Arbeit (Art. 166 ff. BV). Dazu erscheinen Ordnungen über Ehe und 
Familie (Art. 124 ff. BV) und Religionsgemeinschaften (Art. 142 ff. BV), Eigen
tum (Art. 158 ff. BV) und — gerade in Bayern — für die Landwirtschaft (Art. 
163 ff. BV) notwendig. Endlich braucht ein Staat, der „dem Gemeinwohl 
dient" auch Bürger, die auf das Gemeinwohl verpflichtet sind. Grundpflichten 
sprechen von der „Treuepflicht gegenüber Volk und Verfassung, Staat und 
Gesetzen" (Art. 117 Satz 1 BV). Alle haben „an den öffentlichen Angelegen
heiten Anteil zu nehmen und ihre körperlichen und geistigen Kräfte so zu be
tätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert" (ebenda Satz 2). Dazu 
gehört die Übernahme von Ehrenämtern (Art. 121 BV), die Hilfe bei „Un
glücksfällen, Notständen und Naturkatastrophen und im nachbarlichen Ver
kehr" (Art. 122 BV) und die Teilnahme aller an „den öffentlichen Lasten" 
nach Maßgabe „ihres Einkommens und Vermögens und unter Berücksichtigung 
ihrer Unterhaltspflicht" (Art. 123 BV). Alles in allem: ein gleichermaßen um
fassendes wie differenziertes Konzept des Gemeinwesens. 

II. Die Zersetzung der universalen Maßgeblichkeit 

1. Überlagerungen durch weitere Gemeinwesen und höherrangiges Recht 

Von der Kompetenz wie von der Sache her erhebt die Verfassung also den 
Anspruch umfassender Maßgeblichkeit. Von Anfang an aber war diese Maß
geblichkeit ganz wesentlich beschränkt. 

1 5 S. a. M A Y E R , Bayerns Verfassungstradition (Anm. 14), S. 72 f. 
1 6 S. noch einmal A n m . 4. 
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a) Besatzungsherrschaft 

1945 war die Realität bayerischer Staatlichkeit vom Willen der Besatzungs
macht abhängig 1 1 . So nahm die Besatzungsmacht auch auf die Verfassung Ein
fluß 1 8 ; sie bedurfte der Genehmigung durch die Besatzungsmacht19. Auch nach 
Inkrafttreten der Verfassung ging Besatzungsrecht allem bayerischen Recht, 
einschließlich der Verfassung, vor 2 0 . Mit dem Inkrafttreten des Besatzungs
statuts vom 12. Mai 1949 wurde das Besatzungsregime zwar wesentlich ver
ändert und der Einfluß der Besatzungsmächte auf das deutsche Staats- und 
Rechtsleben stark zurückgedrängt. Der Vorrang des Besatzungsrechts vor dem 
deutschen Recht blieb jedoch erhalten 2 1 . Eine neue Situation entstand erst durch 
das Inkrafttreten der Pariser Verträge am 5. Mai 1955. Erst jetzt wurde die 
Grundnorm des Besatzungsrechts, daß die Besatzungsmächte die oberste Regie
rungsgewalt in Deutschland innehaben, durch den Grundsatz der deutschen 
Souveränität und ein System spezieller vertraglicher Vorbehalte und Ordnungen 
überdeckt 2 2 . 

b) Länderrat und Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets 

Aber auch deutsche Institutionen schränkten die bayerische Staatsgewalt von 
vornherein ein. Noch 1945 hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder der 
amerikanischen Besatzungszone zu einem Länderrat zusammengeschlossen. Von 
der Besatzungsmacht legitimiert nahm er u. a. das Recht zum Erlaß zonen
einheitlicher Gesetze für sich in Anspruch, die den Landesverfassungen vorgin
gen 2 3 . 

Von 1946 ab entwickelte sich dann weiter ausgreifend die Verwaltung des 
(bizonalen) Vereinigten Wirtschaftsgebietes. In zwei Etappen, 1947 und 1948, 

1 7 S. dazu auch „ D o k u m e n t e zum Aufbau des bayerischen Staates" hrsg. von der 
Bayerischen Staatskanzlei, 1948. 

1 8 H O E G N E R W i l h e l m , Besatzungsmacht und bayerische Verfassung von 1946 ( B a y V B l . 
n. F. 2) 1956, S. 353 ff. 

1 9 S. dazu freilich die bemerkenswerte Feststellung des Präs iden ten der Bayerischen 
Verfassunggebenden Landesversammlung in der Schlußsi tzung vom 26. Oktober 1946: 
„Ers tens beruht die Verfassung auf der freien Beschlußkraf t und den eigenen A n 
strengungen und dem eigenen W i l l e n der vom V o l k e gewähl ten Vertreter. Auch die 
Anregungen von der amerikanischen Seite haben die freie innere Zustimmung dieses 
Hauses gefunden." Stenographische Berichte der Bayerischen Verfassunggebenden L a n 
desversammlung, S. 241. 

2 0 S. dazu Z A C H E R , Entwicklung, R d N r . 9 m. w. Nachw. 
2 1 S. Einzelheiten und Nachweise bei Z A C H E R , Entwicklung, R d N r . 10. 
2 2 N ä h e r e s und Nachweise s. bei Z A C H E R , Entwicklung, R d N r . 11—14. Nachzutragen 

dazu ist die Ablösung der Notstandsklausel (Ar t . 5 Abs. 2 des Generalvertrags) durch 
das deutsche Notstandsrecht ( E r k l ä r u n g der D r e i Mächte vom 27. M a i 1968 zur A b 
lösung der Al l i i e r t en Vorbehaltsrechte gem. A r t . 5 Abs . 2 des Deutschlandvertrages, 
Bekanntmachung vom 18. Juni 1968, B G B l . I S. 714 und B G B l . II S. 570). 

2 3 Einzelheiten und Nachweise s. bei Z A C H E R , Entwicklung, R d N r . 15/16. 



490 Hans F. Zacher 

wurden ihre Befugnisse verstärkt und ihre Organisation verbessert. Jedenfalls 
von 1948 an war die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes funktional 
zu einer Art Bundesstaat erstarkt. Gesetze und andere Hoheitsakte der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes gingen der Bayerischen Verfassung 
vor und konnten von ihr her nicht in Frage gestellt werden 2 4 . 

c) Die Bundesrepublik 

aa) Die Gründung der Bundesrepublik 

1948 brachten die drei westlichen Besatzungsmächte den Prozeß der Ver
fassungsgebung für die Bundesrepublik Deutschland in Gang. Er wurde nicht 
den Ländern — wie sie durch ihre Verfassungen konstituiert waren — anver
traut. Vielmehr bestimmten die Besatzungsmächte — allein oder im Zusammen
wirken mit den einbezogenen deutschen Entscheidungsträgern —, wer für das 
deutsche Volk mit ihnen zusammenzuwirken habe: die Ministerpräsidenten der 
Länder, die Landesparlamente und der Parlamentarische Rat 2 5 . Art. 178 BV, 
wonach Bayern „einem künftigen deutschen demokratischen Bundesstaat" bei
tritt, der „auf einem freiwilligen Zusammenschluß der deutschen Einzelstaaten 
beruhen" soll, „deren staatsrechtliches Eigenleben zu sichern ist", war von 
vornherein auf einen Vorbehalt der Militärregierung gestoßen 2 6 . Auch jetzt ließ 
das Vorgehen der Besatzungsmächte für den Maßstab des Landesverfassungs
rechts keinen Raum. Die Weigerung des Bayerischen Landtages, dem Grund
gesetz zuzustimmen 2 7 , hätte nur Beachtung finden können, wenn auch andere 
Landesparlamente die Zustimmung versagt hätten und dadurch die nach Art. 144 
des Grundgesetzes notwendige Zweidrittelmehrheit der Landesparlamente ver
hindert worden wäre. Dies war nicht der Fall. So trat das Grundgesetz am 
23. Mai 1949 in Kraft. 

Die Szene der Uberlagerungen der Bayerischen Verfassung bereinigte sich 
nun. Das Besatzungsstatut überführte, wie schon bemerkt, die Besatzungsgewalt 

2 4 N ä h e r e s und Nachweise s. bei Z A C H E R , En twiddung , R d N r . 1 7 / 1 8 . — S. zum V o r 
stehenden auch Z A C H E R Hans F. , E r l äu t e rungen zu A r t . 1 8 0 i n : N A W I A S K Y - L E U S S E R -

S C H W E I G E R - Z A C H E R . 
2 5 Z u den Einzelheiten s. M A T Z Werner (Jahrbuch des öffentlichen Rechts n. F. 1 ) 

1 9 5 1 , S. 1 ff. — S. zu diesem Abschnitt allgemein: K O C K Peter Jakob, Bayerns Weg 
in die Bundesrepublik Deutschland, 1 9 8 3 . 

2 6 Stenographische Berichte der Bayerischen Verfassunggebenden Landesversammlung 
S. 2 4 0 : „ In gleicher Weise m u ß der W i l l e , einem zukünf t igen deutschen Bundesstaat 
beizutreten, als eine Anweisung an die Vertreter Bayerns ausgelegt werden, die später 
an den Beratungen über die zukünf t ige deutsche Regierung teilnehmen werden, aber 
nicht als ein Recht, die Teilnahme an irgendeiner Form der deutschen Regierung zu 
verweigern, ganz gleich, ob sie als Zwischenlösung von den alliierten Behörden oder in 
Form einer bes tändigen Regierung vom deutschen V o l k in seiner Gesamtheit errichtet 
wurde." 

2 7 S. zu Einzelheiten — insbesondere auch zu der Episode, d a ß die Mil i tär regierung 
gebeten wurde, eine Volksabstimmung über das Grundgesetz herbeizuführen, — 
Z A C H E R , Verfassungsentwicklung, S. 3 2 6 ff. 
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in regulierte Grenzen. Und mit dem Zusammentritt des ersten Deutschen Bun

destages erloschen die Befugnisse des Länderrates und der Verwaltung des Ver

einigten Wirtschaftsgebietes (Art. 122 GG). 

bb) Bayern unter dem Grundgesetz 

Dafür freilich war nun der Bayerischen Verfassung das Grundgesetz über

geordnet, der Freistaat Bayern der Bundesrepublik Deutschland eingefügt. Eine 

vielfältige, dynamische Entwicklung minderte die Relevanz der Bayerischen 

Verfassung für das, was in Bayern geschieht, auf immer neue Weise. 

Da ist zunächst das Grundgesetz selbst28. Ihm kommt Vorrang vor der Baye

rischen Verfassung zu (Art. 31 GG). Es legt sich unmittelbar Maßgeblichkeit 

für die Ausübung bayerischer Staatsgewalt — selbst gegenüber der verfassung

gebenden Gewalt des Landes (Art. 28 GG) — bei (Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG). 

Und es beruft das Bundesverfassungsgericht dazu, das Grundgesetz auch gegen

über der Landesstaatsgewalt durchzusetzen (s. insbesondere Art. 93 Abs. 1 Nr. 

2 ff. GG). Die Länder sollen zwar Verfassungen haben (Art. 28 GG). Aber diese 

Landesverfassungen können die Landesstaatsgewalt nur insoweit binden, als 

das Grundgesetz schweigt oder als das Grundgesetz die Landesverfassungen 

gelten läßt, weil sie mit dem Grundgesetz übereinstimmen (Art. 142 G G ) 2 Ö . 

2 8 S. dazu auch M A U N Z Theodor, Landesverfassungen und Grundgesetz, i n : M E R T E N 
Detlef und M O R S E Y R u d o l f (Hgbr.) , 30 Jahre Grundgesetz, 1979, S. 87 ff. 

2 9 A r t . 142 G G betont diesen Grundsatz für die Grundrechte, l ä ß t aber nicht den 
Umkehrsch luß zu, d a ß im übr igen übere ins t immendes Landesverfassungsrecht außer 
Kraf t getreten sei: B V e r f G E 36, 342. S. dazu umfassend M U T I U S Alber t von, Z u m V e r 
hältnis von gleichlautendem Bundes- und Landesrecht (Verwaltungsarchiv B d . 66) 1975, 
S. 161 ff. Speziel l aus bayerischer Sicht s. hierzu etwa Z A C H E R , Entwicklung, R d N r . 21 ff., 
insbes. R d N r . 29 f.; D O M C K E Hans , Zu r Fortgeltung der Grundrechte der Bayerischen 
Verfassung, i n : F S V e r f G H , S. 31 I f f . Gerade dieser Vorbehalt der Fortgeltung des 
Landesverfassungsrechts, welches mit dem Grundgesetz „übere ins t immt" , führ t zu einer 
eigentümlichen Vieldeutigkeit des Verhäl tnisses von Bundes- und Landesverfassungs
rechten. Was he iß t „übere ins t immen"? Ist es der gleiche Text? Genüg t auch ein gleiches 
V o r v e r s t ä n d n i s , ein paralleler selbstvers tändl icher Inhalt? G e w i ß aber m u ß „For t -
gcltung" bedeuten, d a ß die spezifisch landes(verfassungs-)rechtlichen Bedingungen er
halten bleiben, d a ß also der „übe re in s t immende" Satz des Grundgesetzes maßgeblich 
vom Bundesverfassungsgericht, der „übe re ins t immende" Landesverfassungssatz m a ß 
geblich v o m Bayerischen Verfassungsgerichtshof ausgelegt wird. H i e r treten die eigent
lichen Konfl ik tgefahren auf; denn Rechtsauslegung und -Verwirklichung ist nie das 
Produkt von Worten, sondern von normativen, institutionellen und prozeduralen Z u 
s a m m e n h ä n g e n und Gegebenheiten. U n d das verweist nun darauf, d a ß es auch nicht 
allein die Verfassungsgerichte sind, die hier als Interpreten konkurrieren. Es ist die 
„offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten" (Peter H ä b e r l e ) : des Gesetzgebers, 
der die Verfassung normativ ausfü l l t ; der Exekut ive und der Gerichte, welche sie an
wenden; a l l derer, die sich als K l ä g e r oder Beklagte auf sie berufen; der Wissenschaft; 
der öffent l ichen Meinung usw. Sie ist in Bayern eine andere als im Bund. U n d so liegt 
durchaus nahe, d a ß „übe re in s t immende" Verfassungssätze hier und dort eine wesentlich 
andere Bedeutung erlangen. A b e r die „Anz iehungskra f t der größeren (Rechts-)Masse" 
hä l t diese Mögl ichkei t unter einer eigentümlich selbstverständlich wirksamen Kont ro l le . 
Es ist irgendwie zu mühsam, zu wenig „ lohnend" , doppelspurig zu denken. Entweder 
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Im Alltag ungleich bedeutsamer freilich sind die Zuständigkeiten des Bundes, 
die das Grundgesetz etabliert hat. Der Tradition des deutschen Föderalismus 
folgend hat es vor allem die gesetzgeberischen Zuständigkeiten des Bundes weit 
ausgedehnt (Art. 70 ff. GG). Es ist hier weder nötig noch angebracht, die viel
fältigen Techniken zu beschreiben, mit denen das Grundgesetz dies bewirkt hat 
und bewirkt. Wichtig ist hier allein das Ergebnis: die bayerische Verwaltung 
hat, wenn auch ihre Organisation und ihr Verfahren im allgemeinen noch weit
gehend landesrechtlich bestimmt werden, doch mehr und mehr Bundesrecht an
zuwenden; Organisation und Verfahren der Gerichte sind bundesrechtlich ge
regelt; das Recht, das die ordentlichen, die Arbeits-, die Finanz- und die Sozial-
gerichte anzuwenden haben, ist fast ausschließlich Bundesrecht; und nur noch 
die allgemeinen Verwaltungsgerichte haben in nennenswertem Umfang Landes
recht zu handhaben. Das drängt die Relevanz der Bayerischen Verfassung zu
rück. Wo auch immer die bundesrechtliche Regelung Definitives bestimmt, sind 
Verwaltung und Richter daran gebunden (Art. 20 Abs. 3, 31, 83 ff., 97 GG). 
Auch wenn theoretisch richtig ist, daß die Bayerische Verfassung beim Gebrauch 
all der Spielräume zu berücksichtigen ist, die das Bundesrecht l ä ß t 3 0 , so läßt 
doch die weitreichende Maßgeblichkeit des Bundesrechts das Bewußtsein dafür 
schwinden 3 1 . Immerhin ist der Verfassungsgerichtshof berufen, auf Verfassungs
beschwerde (Art. 120 BV) hin die Mißachtung „verfassungsmäßiger Rechte" 
durch bayerische Behörden und Gerichte festzustellen 3 2 . Doch ist die Wirksam
keit des Instruments von vielen Umständen — um nicht zu sagen: Zufällig
keiten — abhängig 3 3 . 

schließt Bayern sich auch für die eigene Verfassung den Interpretationstendenzen der 
Bundesrepublik an. Oder man versucht in Bayern auch dem Bundesrecht eine andere 
Wirkl ichkei t zu geben als anderswo. Aber zweierlei Recht in Bayern — das eine M a l 
aus der „übere ins t immenden" Landesverfassung, das andere M a l aus dem „über 
einstimmenden" Grundgesetz abgeleitet —, das scheint kein realer Weg zu sein. U n d 
so beherrscht trotz aller Offenheit für eine eigene Interpretation, für eine eigene 
Rechtswirklichkeit „übere ins t immenden" Landesverfassungsrechts, das Grundgesetz auch 
die bayerische verfassungsrechtliche Szene. 

3 0 S. Z A C H E R , Entwicklung, R d N r . 38 ff., insbes. 48 ff. 
3 1 Schon der Rechtsstudent weigert sich im allgemeinen, zweierlei Verfassungsrecht 

zur Kenntnis zu nehmen. Erscheint der Inhalt des Landesverfassungsrechts dem Bundes
verfassungsrecht hinreichend ähnlich, so w i r d er, der „Anziehungskraf t der größeren 
(Rechts-)Masse" folgend, zu einer Auslegung greifen, die mit dem Grundgesetz übe r 
einstimmt. Weist der Anschein aber in die Richtung der Divergenz, so wi rd er rasch 
Argumente finden, das Landesverfassungsrecht für unwirksam zu erklären — es zu 
„ve rd rängen" , dies um so mehr, als eingewurzeltem unitarischen Vorur te i l zufolge das 
Bundesrecht „progress iver" ist. Sucht er später als Beamter oder Richter, der Bundes
recht anzuwenden hat, interpretatorischen Rat , so greift er ferner wohl ausnahmslos 
zu einer Literatur und einer Rechtsprechung, die bundesrechtlich angelegt ist und 
mögliche Wirkungen von Landesverfassungsrecht nicht bedenkt. 

3 2 Zur Problematik der Intervention der Landesverfassungsbeschwerde in bundes
rechtlich geregelte Verfahren s. O L S H A U S E N Henning von, Landesverfassungsbeschwerde 
und Bundesrecht, 1980. 

3 3 Die „Zufä l l igkei t" besteht in erster Lin ie darin, d a ß die Intervention durch die 
Landesverfassungsbeschwerde dann ausscheidet, wenn der Rechtszug bei einem B u n -
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Nun hat das Grundgesetz aber nicht nur Gesetzgebungszuständigkeiten, son
dern auch V' erwaltungszuständigkeiten auf den Bund übertragen (z. B. Art. 87 
ff. GG). Soweit Bundesbehörden in Bayern oder mit Wirkung für Bayern han
deln, scheidet eine bestimmende Bedeutung der Bayerischen Verfassung grund
sätzlich aus. Ihre Relevanz schwindet ferner in dem Maße, in dem der Bund 
den Vollzug seiner Gesetze durch die Landesbehörden zu steuern vermag und 
steuert (Art. 84, 85 GG). Darüber hinaus aber gibt in vielen Fällen die Bundes
politik der Landespolitik Daten vor, die ihre Spielräume und Wege bestimmen, 
ohne die Unterworfenheit bayerischer Organe und Behörden unter die Baye
rische Verfassung selbst in Frage zu stellen. Solche Datensetzung vollzieht sich 
vor allem im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik und hat ihre größte 
Bedeutung durch den Zugzwang erlangt, in den der Bund die Länder durch 
Ausgabeprogramme versetzen konnte 3 4 . Die Veränderung der Spielräume der 
Landespolitik und -Verwaltung, die daraus erwächst, verändert auf unmeßbare, 
unwägbare Weise auch die Wirksamkeit der Landesverfassung. 

Von der größten Bedeutung ist ferner die Zuständigkeit der obersten Bundes-
gerichte zur maßgeblichen Sorge für die Einheit und Fortentwicklung der Recht
sprechung (Art. 95 GG). Der breite Strom richterlicher Rechtsbildung ist damit 
dem Einfluß des Landesverfassungsrechts entrückt 3 5 . 

Endlich ließ das Grundgesetz Raum für die Zusammenarbeit der Länder 
untereinander und mit dem Bund (interförderative Kooperation) — für ein 
Phänomen, das in den letzten Jahrzehnten eine früher ungeahnte Bedeutung 
erlangt hat3<J. Der Drang zur gemeinsamen oder doch abgestimmten Wahrneh
mung staatlicher Aufgaben durch Bund und Länder oder allein durch mehrere 
oder alle Länder zusammen wurde aus einer Vielzahl von Gründen überaus 

desgericht endet ( M E D E R , Rechtsprechung, S. 394 ff., 423 ff.; T I L C H , Rechtsprechung, 
S. 354 ff., 377 ff.) . Zwischen der Möglichkeit , d a ß bayerisches Verfassungsrecht die 
Rechtsanwendung beeinf lußt , und der Dringlichkeit , d a ß dies festgestellt w i r d , auf der 
einen Seite und der prozessualen Gestaltung, ob ein Rechtszug bei einem Landesgeridit 
oder einem Bundesgericht endet, besteht jedoch kein Zusammenhang. 

3 4 Als Reakt ion darauf wurden dem Grundgesetz 1969 A r t . 91 a u. A r t . 91 b G G 
(Gemeinschaftsaufgaben) sowie A r t . 104 a G G (Finanzhilfen und andere f inanzwirk
same M a ß n a h m e n des Bundes) eingefügt . 

3 5 D a ß etwa die Revision zum Bundesverwaltungsgericht nur auf die Verletzung 
von Bundesrecht ges tü tz t werden kann (§ 137 Abs . 1 N r . 1 der Verwaltungsgerichts
ordnung), und d a ß demzufolge dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof für das L a n 
desverwaltungsrecht, seine maßgebl iche Auslegung und seine Fortbi ldung, die Funkt ion 
eines Höchstger ichts zukommt (§ 12 der Verwaltungsgerichtsordnung), erweist sich 
gegenüber dem „Führungsansp ruch" des Bundesverwaltungsgerichts vergleichsweise als 
wenig wirksam. Ähnliches gilt für die Zus tänd igke i t des Bayerischen Obersten Landes
gerichts, anstelle des Bundesgerichtshofs in letzter Instanz über Revisionen in Zivilsachen 
zu entscheiden (§ 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz; A r t . 11 
des Bayerischen Gesetzes zur Aus füh rung des Gerichtsverfassungsgesetzes und von V e r 
fahrensgesetzen des Bundes). H i e r w i rk t sich schon die immer geringer werdende Masse 
von Landesprivatrecht negativ aus. 

3 6 S. zum P h ä n o m e n allgemein etwa K I S K E R Gunter, Kooperat ion im Bundesstaat, 
1971; die Verhandlungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer zum Thema 
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mächtig 3 7 . Die relative Enge des bundesrepublikanischen Lebensraumes, der 
egalitäre Anspruch auf gleiche Verbreitung aller Vorteile, das Interesse an un
behinderter Freizügigkeit, der unhistorische Charakter der meisten Länder und 
die „ungewachsene" Zusammensetzung ihrer „Staatsvölker", aber auch der 
Umstand, daß die legislativen, administrativen und finanzwirtschaftlichen Zu
ständigkeiten des Bundes und der Länder nicht so gestaltet sind, daß sie isoliert 
— von ihrem Träger je für sich — ohne Funktionsdefizit und Reibungsverlust 
gebraucht werden könnten, sind nur einige dieser Gründe. Nicht immer kann 
den Bedürfnissen durch die Begründung neuer Bundeszuständigkeiten Rechnung 
getragen werden 3 8 . Und wo entsprechende Bundeskompetenzen fehlen, werden 
wechselseitige Information und Beratung, abgestimmte oder einheitliche Wahr
nehmung der Staatsaufgaben durch ein vielfältiges Geflecht von Staatsverträgen, 
Verwaltungsabkommen 3 Ö , ständigen und unständigen Konferenzen, Kommis
sionen und Ausschüssen, Arbeitskreisen, periodischen Besprechungen usw. be
wirkt 4 0 . Die rechtliche Notwendigkeit solcher Kooperation kann sich aus ver
fassungsrechtlicher Anordnung 4 1 , aus bundesgesetzlicher Regelung 4 2 , aus mittel
barem verfassungsrechtlichem Sachzwang 4 3 , oder aus staatsvertraglicher Selbst-

„Gemeinschaftsaufgaben im Bundesstaat" mit den Referaten von Jochen A b r . F R O W E I N 
und Ingo von M Ü N C H , Veröffent l ichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts
lehrer B d . 31 (1973). 

3 7 S. zur Analyse etwa S C H A R P F F r i t z W . , REISSERT Bernd, S C H N A B E L Fr i t z , P o l i t i k 
verflechtung. Theorie und Empir ie des kooperativen Fördera l i smus in der Bundes
republik, 1976; DIESELBEN (Hgbr.) , Polit ikverflechtung II, K r i t i k und Berichte aus der 
Praxis, 1977; H E S S E Joadi im Jens (Hgbr.) , Polit ikverflechtung im födera t iven Staat, 
1978; T H I E M E Werner, Kooperat iver Födera l i smus im Lichte verwaltungswissenschaft
licher Erkenntnisse ( B a y V B l . 109) 1978, S. 353 ff. 

3 8 Die meisten der bisher 35 Ä n d e r u n g e n des Grundgesetzes begründeten neue 
Zus tänd igke i ten des Bundes oder weiteten bestehende aus. In der weit überwiegenden 
Zah l der Fälle handelte es sidi dabei um Gese tzgebungszus tändigke i ten . 

3 9 Soweit die S taa t sve r t r äge und Verwaltungsabkommen im Bayerischen Gesetz-
und Verordnungsblatt abgedruckt sind, s. das Register im For t führungsnachweis zur 
Bereinigten Sammlung des bayerischen Landesrechts 1.1.1957 — 31.12.1982. N a d i -
zutragen: Ä n d e r u n g des Staatsvertrags über einen Finanzausgleidi zwischen den R u n d 
funkanstalten, Bekanntmachung vom 27. Juni 1983, G V B l . S. 379; Staatsvertrag über 
den Bildschirmtext, Bekanntmachung vom 1. August 1983, G V B l . S. 537. 

4 0 Eine Aufstel lung der B u n d - L ä n d e r - und Länder -Kommiss ionen , die von der 
Bayerischen Staatskanzlei im A p r i l 1983 zusammengestellt wurde, ist ihres Umfangcs 
wegen als Anlage abgedruckt. 

4 1 H i e r z u w i r d man schon alle die zahlreichen und — bei genauem Zusehen — sehr 
verschiedenartigen Zus tänd igke i ten des Bundesrates zählen. S. ferner etwa die Planungs
ausschüsse für Gemeinschaftsaufgaben (Art . 91 a G G ) . 

4 2 S. z. B . den Finanzplanungsrat (nach dem Hausha l t sg rundsä tzegese tz ) und den 
Konjunkturrat (nach dem Stabi l i t ä t s - und Wachstumsgesetz). 

4 3 S. zur Regelung des Hochschulzugangs B V e r f G E 33, 303 (357 f.): „Es w ä r e in 
erster Lin ie Sache des Bundes, . . . das Notwendige zu tun. Sollte sich trotzdem in 
angemessener Frist eine befriedigende Regelung nicht erreichen lassen, w ü r d e sich die 
weitere Frage stellen, was die L ä n d e r — etwa durch den Abschluß von Staatsver
t rägen — ihrerseits unternehmen können und müssen, um ihrer Mitverantwortung für 
eine kooperative Verwirkl ichung des Grundrechtsschutzes gerecht zu werden." 
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Bindung 4 4 , ergeben. Die politische Opportunität reicht weiter. Und vieles ist 
einfach die Konsequenz des einmal eingeschlagenen Weges der Koordination. 

cc) Zuständigkeitsübertragungen und Bindungen des Bundes nach außen 
als Minderung des Wirkraumes der Landesverfassung 

Das Grundgesetz hat den Bund auch ermächtigt, deutsche Staatlichkeit nach 
außen zu verwandeln und einzubinden: durch die Übertragung von „Hoheits
rechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen" (Art. 24 GG), wie sie durch den 
Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften verwirklicht wurde; und durch 
die Wahrnehmung der auswärtigen Politik (Art. 32 Abs. 1, 73 Nr. 1 GG), ins
besondere den Abschluß völkerrechtlicher Verträge (Art. 59 G G , siehe auch Art. 
32 Abs. 2 GG) und die Mitwirkung an der Entwicklung allgemeiner Regeln des 
Völkerrechts (Art. 25 GG). Zwar hat das Grundgesetz den Bund dabei von 
Rücksichten auf den föderativen Aufbau der Bundesrepublik nicht vollends 
freigestellt45. Dennoch sind schwerwiegende Wirkungen zu Lasten der Länder 
in Kauf genommen. Zu den Hoheitsrechten, die der Bund auf zwischenstaatliche 
Einrichtungen übertragen kann, gehören auch die Hoheitsrechte der Länder 4 6 . 
Aus den völkerrechtlichen Beziehungen hat das Grundgesetz die Länder zwar 
nicht in gleicher Weise verdrängt. Es hat ihnen im Bereich ihrer Gesetzgebungs
zuständigkeit den Abschluß auswärtiger Verträge offengehalten (Art. 32 Abs. 3 
GG). Und in der Staatspraxis beteiligt der Bund die Länder am Abschluß seiner 
Verträge, wo die Länder für die Gesetzgebung oder sonstwie für die Ausführung 
eines Vertrages zuständig sind 4 7 . Aber das Monopol der umfassenden und stän
digen „Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten" (Art. 32 Abs. 1 G G ) 4 8 

gibt dem Bund doch deutlich die Vorhand. 

Aus alldem ist ein Geflecht supranationaler und völkerrechtlicher Normen 
und Zuständigkeiten entstanden, das die Bedeutung der Bayerischen Verfassung 
vielfältig mindert. Die geringste Alltagsbedeutung mag die Hereinnahme der 
allgemeinen Regeln des Völkerrechts in das Bundesrecht (Art. 25 GG) haben, 
zumal Art. 84 BV für Bayern Entsprechendes zu bewirken suchte 4 9 . Die größte 
Tragweite dagegen möchten die Entstehung supranationaler Europäischer Ge-

4 4 Einschließlich der Selbstbindung durch Verwaltungsabkommen. Das A u s m a ß 
dieser Selbstbindung ist bereits beträchtl ich. S. noch einmal A n m . 39. Doch finden sich 
in der Liste der A n m . 40 zahlreiche weitere Beispiele, deren Regelungsinstrumente 
nidi t i m Gesetz- und Verordnungsblatt abgedruckt sind. 

4 5 S. z. B . S T E R N Klaus , Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland B d . I , 1977, 
S. 397 ff. 

4 6 S. S T E R N , Staatsrecht, S. 396 m. w. Nachw. 
4 7 S. S T E R N , Staatsrecht, S. 529 f. m. w. Nachw. — S. auch das Anhörungsrecht nach 

A r t . 42 Abs . 2 G G . 
4 8 S. auch die Zus tänd igke i t des Bundes für den „Auswär t igen Dienst" (Art . 87 

Abs . 1 G G ) und für die Gesetzgebung über „auswär t ige Angelegenheiten" (Ar t . 73 
N r . 1 I I ; s. a. A r t . 73 N r . 3 und 5 G G ) . 

4 9 D i e Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts, die Zugehör igke i t allgemeiner 
Regeln des Vö lke r r ed i t s zum Bundesrecht zu k lä ren (Ar t . 100 Abs. 2 G G ) , gibt freilich 
auch insofern dem Bund die entscheidende Posit ion. 
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meinschaften, die Zuständigkeiten ihrer Institutionen und Behörden, deren Ge
brauch nicht an der Bayerischen Verfassung gemessen werden kann, und der 
Anwendungsvorrang supranationalen europäischen Rechts vor dem deutschen 
Recht haben 5 0 . Insofern kann es auch zu Überlagerungen von Vorschriften der 
Bayerischen Verfassung selbst kommen 5 1 . Differenziert ist die Lage hinsichtlich 
völkerrechtlichen Vertragsrechts, das dem Landesrecht vorgeht, wenn es vom 
Bundesgesetzgeber kraft seiner Gesetzgebungszuständigkeit bestätigt wurde (Art. 
59 Abs. 2 GG), während der Zustimmungsakt von der Landesverfassung be
herrscht wird, wenn die Länder dem Vertragsschluß des Bundes kraft ihrer 
Gesetzgebungshoheit52 zustimmen. Internationale Organisationen entfalten zu
dem eine Eigendynamik, die der Gründungs- oder Beitrittsakt nicht mehr be
herrscht. 

Eine verfassungsrechtlich besonders bemerkenswerte Variante stellen die inter
nationalen Konventionen über Menschenrechte dar: insbesondere die Europäische 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Euro
päische Sozialcharja, der Internationale Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte 5 3 . Sie wölben nicht nur über die Grundrechtsordnungen der Bayerischen 
Verfassung und des Grundgesetzes eine internationale Grundrechtsordnung. 
Sie stellen hinter die nationalen Instanzen des Grundrechtsschutzes auch inter
nationale Instanzen. Besonders ausgeprägt ist dies hinsichtlich der Europäischen 
Menschenrechtskonvention: Menschenrechtskommission und Menschenrechts
gerichtshof ergänzen den Bayerischen Verfassungsgerichtshof und das Bundes
verfassungsgericht. 

d) Exkurs: Gesamtdeutschland — ein vergessener Rahmen 

Die Bundesrepublik ist völkerrechtlich ein Staat auf Widerruf. Die Sieger
mächte des Zweiten Weltkriegs haben noch ihre „Rechte und Verantwortlich
keiten in bezug auf Berlin und auf Deutschland als Ganzes einschließlich der 
Wiedervereinigung Deutschlands und einer friedensvertraglichen Regelung" 5 4 . 

5 0 S. dazu allgemein etwa B E U T L E R Bengt, B I B E R Roland , P I P K O R N J ö r n , STREIL Jochen, 
Die Europäische Gemeinschaft: Rechtsordnung und Pol i t ik , 1 9 7 9 , S. 7 5 ff.; N I C O L A Y S E N 
Gert, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 1 9 7 9 , S. 11 ff. 

5 1 S. Z A C H E R , Entwicklung, R d N r . 88 ff. Z u Einzelheiten s. Z A C H E R i n : N A W I A S K Y -
L E U S S E R - S C H W E I G E R - Z A C H E R , in der jeweils letzten R d N r . der E r l äu t e rungen zu 
A r t . 151 — 1 6 2 sowie in R d N r . 1 9 vor A r t . 1 5 1 . 

5 2 S. oben A n m . 4 7 . 
5 3 S. dazu etwa S I M M A Bruno und F A S T E N R A T H Ul r ich , Menschenrechte, ihr inter

nationaler Schutz, 1 9 7 9 . 
5 4 S. A r t . 2 des Vertrags über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch

land und den Dre i Mächten (Deutschlandvertrag) vom 2 6 . M a i 1 9 5 2 i . d. F . vom 
2 3 . Oktober 1 9 5 4 ( B G B l . 1 9 5 5 II S. 3 0 5 ) . Für die Sowjetunion s. e rgänzend den Schrift
wechsel zum Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der U n i o n der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 1 2 . August 1 9 7 0 ( B G B l . 1 9 7 2 II S. 3 5 4 ) . 
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Und verfassungsrechtlich ist die Bundesrepublik auf Transzendenz, auf den Tag 
hin angelegt, „an dem die Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen 
Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist" (Art. 146 G G ) 5 5 . Gleich
wohl geht davon keine Beeinträchtigung der Wirksamkeit der Bayerischen Ver
fassung aus, solange dieses ganze Deutschland nicht wiederhergestellt ist 5 6. Eine 
Uberordnung alten Reichsrechts, auch alten Reichsverfassungsrechts, über baye
risches Recht hat Bayern unter seiner gegenwärtigen Verfassung nie anerkannt57. 
Das Grundgesetz hat die Frage auf seine Weise erübrigt (Art. 123 ff. GG). 

Bleibt die Frage des Verhältnisses zum „anderen Deutschland". Das Grund
gesetz hat die Zuständigkeiten für eine deutsch-deutsche Politik nicht besonders 
geregelt. Obwohl lange Zweifel bestanden, ob die Deutsche Demokratische 
Republik ein „auswärtiger Staat" im Sinne Art. 32 Abs. 1 G G ist 5 8, hat die 
politische Praxis die Zuständigkeit für die deutsch-deutsche Politik stets für den 
Bund in Anspruch genommen. Und der Grundlagenvertrag 5 9 wurde wie ein 
Staatsvertrag der Bundesrepublik nach Art. 59 G G geschlossen und bestät igt 6 0 . 
Der Gedanke, die deutsch-deutsche Politik sei, weil Zuständigkeiten dafür im 
Grundgesetz nicht angebracht sind, eine Sache der Länder (Art. 30 GG), ginge 
an der Staatspraxis völlig vorbei. Jedenfalls bestimmen — wie auch sonst gegen
über auswärtigen Staaten (Art. 32 GG) — die dem Land verbliebenen Zustän
digkeiten 6 1 das äußerste Maß einer eigenen bayerischen „Außenpolitik" gegen
über der Deutschen Demokratischen Republik 6 2 und jeder sonstigen Zusammen
arbeit Bayerns mit ihr, „Die gesamtdeutsche Aufgabe der Ministerpräsiden
ten" 6 3 ist vom Grundgesetz sistiert. Da das Grundgesetz jenen Vorgang der 
Bildung eines gesamtdeutschen Staates, den es in der Präambel und in Art. 146 
G G anvisiert, selbst nicht regeln kann, läßt sich freilich auch nicht sagen, welche 
Rolle den Ländern zukommt, wenn dieser Vorgang selbst einmal in Frage steht. 

5 5 S. audi die P r ä a m b e l des Grundgesetzes. 
5 6 Die „versp ie l te" Frage, welche Bedeutung dann A r t . 1 7 8 B V z u k ä m e , mag auf 

sich beruhen. 
5 7 Z u den Einzelheiten s. Z A C H E R , Entwicklung, R d N r . 8 6 f. 
r ' 8 S. z . B . die Hinweise bei R O J A H N Ondolf , i n : M Ü N C H Ingo von (Hgbr.) , G r u n d 

gesetz-Kommentar, 2 . A u f l . B d . 2 , 1 9 8 3 , A r t . 3 2 R d N r . 1 1 . 
5 9 Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republ ik vom 2 1 . Dezember 1 9 7 2 
( B G B l 1 9 7 3 II S. 4 2 3 ) . 

6 0 S. dazu auch B V e r f G 3 6 , 1. 
6 1 A r t . 3 2 Abs . 3 G G stellt für S taa t sve r t r äge auf die Gese tzgebungszus tändigke i t 

ab. Fü r Verwaltungsabkommen und andere Kooperationsformen der Verwal tung sind 
die Grenzen der Landesverwaltung maßgebl ich . 

0 2 A r t . 1 7 8 B V en thä l t keinen Auft rag , einen gesamtdeutschen Staat zu bewirken. 
S. dazu auch M A U N Z Theodor, Das B u n d - L ä n d e r - V e r h ä l t n i s in der bayerischen Ver 
fassung, i n : S E I D E L Hanns (Hgbr.) , Festschrift zum 7 0 . Geburtstag von Hans Ehard , 
o. J . ( 1 9 5 7 ) S. 5 0 ff., insbes. S. 5 7 ff.; Z A C H E R , Entwicklung, R d N r . 8 5 . 

6 3 S. S T R A U S S Walter , Die gesamtdeutsche Aufgabe der Min is te rpräs iden ten w ä h r e n d 
des Interregnums 1 9 4 5 — 1 9 4 9 , i n : S E I D E L Hanns (Hgbr.) , Festschrift zum 7 0 . Geburts
tag von Hans Ehard , o. J . ( 1 9 5 7 ) , S. 8 5 ff. 
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e) Zwischenbilanz 

Länderrat und Vereinigtes Wirtschaftsgebiet gehören der Vergangenheit an, 
ebenso das Besatzungsrecht der früheren Jahre. Der gesamtdeutsche Vorbehalt 
zugunsten der Vier Mächte ist ebenso latente Gegenwart wie die gesamtdeutsche 
Bereitschaft des Grundgesetzes: als Möglichkeit radikal, als Gegenwart aber 
ohne Realität. Die Bundesrepublik, die interföderative Kooperation, die supra
nationalen Gemeinschaften und das Völkerrecht — seine Institutionen und 
seine Normen — sind aktuell, stets sich entwickelnde Realität. 

Dem Besatzungsrecht war Bayern einseitig unterworfen — „ausgeliefert". 
Einem gesamtdeutschen Zusammenschluß könnte Bayern ähnlich ausgesetzt sein. 
Länderrat, Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Bund und interföderative Kooperation 
aber öffneten und öffnen sich auch einer bayerischen Teilhabe. Supranationale 
und internationale Einbindung können sich ihr öffnen. So lief und läuft der 
Verminderung der eigenen Zuständigkeiten ein breiter Strom der Teilhabe an 
fremden Zuständigkeiten und der kooperativen Ausübung von Zuständigkeiten 
parallel. 

2 . Die Außenorientierung bayerischer Staatlichkeit 

a) Die Teilhabe an weiteren Gemeinwesen und externer Zusammenarbeit 

Gehen wir aus von der Minderung der Landeszuständigkeit durch die Bundes
republik. Wir sehen einen Prozeß der Kompensation04: die Minderung an 
Zuständigkeiten wird kompensiert durch die Partizipation an ihrer Ausübung 
durch den Bund, auf den sie übergegangen sind. 

In nur schwer überschaubarer Vielfalt finden wir das im Grundgesetz ange
legt. Herzstück des Systems ist der Bundesrat, durch welchen den Ländern ein 
umfassendes, sehr unterschiedlich wirksames, jedenfalls sehr detailliert gesicher
tes Mitwirkungsrecht an wohl allen Funktionen des Bundes zukommt °5. Da
neben treten zahlreiche andere Mitwirkungsrechte der Länder im Bund: bei der 
Wahl des Bundespräsidenten (Art. 54 GG); bei der Ernennung der Richter der 
obersten Bundesgerichte (Art. 95 Abs. 2 GG); durch die Möglichkeiten (nicht nur 
des Bundesrates, sondern der einzelnen Länder selbst), das Bundesverfassungs
gericht anzurufen, etwa um den Bundesgesetzgeber (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG) 
oder andere Bundesorgane und -funktionen (Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 und 4 GG) in 
die Schranken des Grundgesetzes zu weisen 6 6 ; durch gemeinsame Organe des 

6 4 S. dazu H E S S E K o n r a d , Bundesstaatsreform und Grenzen der Verfassungsänderung 
(Archiv des öffentlichen Rechts 9 8 ) 1 9 7 3 , S. 1 ff. ( 2 0 f f . ) ; S T E R N (Anm. 4 5 ) , S. 5 9 3 . 

6 5 S. etwa S T E R N Klaus , Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, B d . II, 1 9 8 0 , 
S. 1 4 2 ff. 

6 6 E i n Weg, auf dem gerade das L a n d Bayern sich immer wieder in die Bundes
pol i t ik eingeschaltet hat — s. z. B . das Grundvertragsurteil des Bundesverfassungs
gerichts ( B V e r f G 3 6 , 1 ) und das U r t e i l zu § 2 1 8 S t G B ( B V e r f G 3 9 , 1 ) . Der Freistaat 
Bayern hat sich freilich auch nicht geniert, das Bundesverfassungsgericht gegen sein 
eigenes Oberstes Landesgericht anzurufen ( B V e r f G 6, 4 5 ) . 



Vom Lebenswert der Bayerischen Verfassung 499 

Bundes und der Länder auf dem Gebiet der Gemeinschaftsaufgaben (Art. 91 a 
und b) 6 7 sowie auf dem Gebiet der Finanzplanung 6 8 und der Konjunktursteue-
run'g 6 9 ; sowie durch die weit verbreitete Befugnis der Länder (über den Bundes
rat 7 0 oder unmittelbar 7 1), Mitglieder in Gremien des Bundes oder rechtsfähiger 
Verwaltungseinheiten des Bundes7 2 zu entsenden oder an ihrer Bestellung mit
zuwirken 7 3 — Verfahren der Kooperation und der Konsultation, der Anhö
rung und der Abstimmung, Antrags- und Einspruchsrechte, deren Vielgestaltig
keit 7 4 sich jeder kurzen Skizze entzieht75. Der Geist der interföderativen 
Kooperation hat diesen Einflüssen der Länder auf den Bund grundsätzlich jeden 
Bereich eröffnet, in dem sich die Zuständigkeiten oder Interessen des Bundes 
und die Zuständigkeiten oder Interessen wenigstens eines Landes berühren 7 6 . 

Daneben tritt jene Zusammenarbeit der Länder untereinander und der Länder 
mit dem Bund, die nicht im Bundesrecht angelegt ist 7 7. Sie hat sich ihre Formen 
in Staatsverträgen, Verwaltungsabkommen, informellen Absprachen und Ge
wohnheiten selbst geschaffen. Neben gemeinsamen Gremien, Konferenzen usw. 
findet sich hier vor allem die Errichtung gemeinsamer Anstalten (z. B. Zweites 
Deutsches Fernsehen) und Behörden (z. B. Zentrale Verteilungsstelle für Studien
plätze) 7 8 . Und gerade auch in diesem Rahmen wird bayerische Politik und 
Verwaltung „veräußert". 

Auf die supranationalen Gemeinschaften können die Länder vermittels des 
Bundes einwirken 7 9 — im wesentlichen aber doch nur auf diese Weise 8 0 . 

6 7 Planungsausschüsse für den Neubau und Ausbau der Hochschulen, für die V e r 
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, für die Verbesserung der Agrarstruktur 
und den Küs tenschutz . 

6 8 Finanzplanungsrat nach § 51 des Hausha l t sg rundsä tzegese tzes . 
6 9 Konjunkturra t nach § 18 des S tab i l i t ä t s - und Wachstumsgesetzes. 
7 0 S. L A U F E R H e i n z , Bayern und die Bundesrepublik, i n : Regierungssystem des F re i 

staats Bayern B d . I I , S. 109 ff. (138). 
7 1 Z . B . sind die P rä s iden ten der Statistischen Landesämte r kraft Amtes Mitgl ieder 

des Beirates des Statistischen Bundesamts (§ 4 des Bundesstatistikgesetzes). 
7 2 Besonders nachhaltig hinsichtlich der Bundesanstalt für Arbei t (s. § 195 Abs . 3 des 

Arbei tsförderungsgesetzes) . 
7 3 Z . B . bei der Bestellung der Landeszen t r a lbankp rä s iden t en , die zugleich Mitgl ieder 

des Zentralbankrates der Bundesbank sind (§ 8 Abs . 4 des Bundesbankgesetzes). 
7 4 Mul t i l a te ra l und bilateral, periodisch und ad hoc, generell und konkret, formell 

und informell usw. 
7 5 S. etwa L A U F E R ( A n m . 70), S. 146 ff. 
7 6 S. noch einmal A n m . 40. 
7 7 S. noch einmal A n m . 36, 37. 
7 8 S. noch einmal A n m . 39, 40. 
7 9 S. zu den entwickelten M o d a l i t ä t e n S C H W A N Har tmut Heinr ich, Die deutschen 

Bundes länder im Entscheidungssystem der Europäischen Gemeinschaften, 1982; B O C K L E T 
Reinhold, Bayern und die Europäische Gemeinschaft — Zur Vertretung eines Bundes
landes auf europäischer Ebene, i n : Freistaat Bayern, S. 227 ff. Zur E inwi rkung über 
den Bundesrat s. S A S S E Chr is toph, Bundesrat und Europäische Gemeinschaften, i n : B u n 
desrat, S. 333 ff. 

8 0 Zur Funkt ion des Ministers für Bundesangelegenheiten gegenüber der Europäischen 
Gemeinschaften s. B O C K L E T , Bayern und die Europäische Gemeinschaft, S. 235 f. 
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Auf die völkerrechtliche Wirksamkeit des Bundes nehmen sie — abgesehen 
von der allgemeinen Mitwirkung über den Bundesrat81 — formalisierten Ein
fluß, indem sie nach Art. 32 Abs. 2 G G dann zu hören sind, wenn ein Vertrag 
die besonderen Verhältnisse eines Landes berührt, nach der Staatspraxis (sog. 
Lindauer Abkommen)8 2 auch dann, wenn Gegenstände ausschließlicher Landes
gesetzgebung in einem vom Bund abzuschließenden Vertrag einen nicht nur 
untergeordneten Bestandteil bilden. In diesem Falle obliegt den Ländern auch 
die Transformation des Vertrages in innerstaatliches Recht8 3. Im übrigen sind 
die Länder in den vielfältigsten Formen am Vollzug internationaler Staats
verträge und Verwaltungsabkommen des Bundes beteiligt, wo immer der Voll
zug die Zuständigkeiten der Länder berührt 8 4 . 

Daneben aber steht die unmittelbare Zusammenarbeit Bayerns mit dem 
Ausland 8 5 . Hier stehen nachbarschaftliche Probleme im Vordergrund. Die Zu
sammenarbeit hat vor allem zwei — einander ergänzende — Nenner: den 
Regionalismus 8 6 und die Notwendigkeit gemeinsamer Raumplanung 8 7 . Inten
sivsten Ausdruck findet diese Art der Zusammenarbeit in der „Bodenseekonfe
renz" 8 8 , in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer 8 9 , und in der Arbeitsgemein
schaft Alpen-Adria 9 0 . Dazu kommen periodische bilaterale Konferenzen mit 

8 1 S. O P P E R M A N N Thomas, Bundesrat und auswär t ige Gewalt , i n : Bundesrat, S. 299 ff. 
8 2 Abgedruckt z. B . bei N A W I A S K Y - L E U S S E R - S C H W E I G E R - Z A C H E R , A r t . 72 R d N r . 8. 

S. a. nochmals A n m . 47. 
8 3 Die Zustimmungsgesetzgebung analog A r t . 59 Abs. 2 G G . — Für Bayern sieht 

Ar t . 72 Abs. 2 B V nur einen Zust immungsbeschluß vor, der jedoch einem Gesetz völlig 
gleichkommt. S. etwa S C H W E I G E R i n : N A W I A S K Y - L E U S S E R - S C H W E I G E R - Z A C H E R , A r t . 72 

R d N r . 4. 
8 4 S. zahlreiche Kommissionen in der in der Anlage abgedruckten Zusammenstellung. 
8 5 S. zum Folgenden auch R O T H Rainer, Bayern und Europa. Al t e Bindungen und 

neue Aufgaben, i n : Freistaat Bayern, S. 105 ff. 
8 6 S. z. B. Regionalismus in Europa. Bericht über eine wissenschaftliche Tagung, 

Brixen — 30. Oktober bis 3. November 1978, 2 Bde. 1981. 
8 7 S. z. B. B L E I C H E R Ralf , Staatsgrenzen überschrei tende Raumordnung und Landes

planung, 1981, insbcs. S. 106 ff. 
8 8 Eine 1979 zum ersten M a l aktive periodische Begegnung der Mitgl ieder Land 

Baden -Wür t t embe rg , Freistaat Bayern, Kan ton Schaffhausen, Kanton St. Gal len , K a n 
ton Thurgau und Land Vorarlberg. — Zur Zusammenarbeit im Bodenseegebiet s. auch 
Dieter B U L L I N G E R , Grenzüberschre i tende Zusammenarbeit in der Regionalpoli t ik. 
Theoretische Ansä tze und ihre Bedeutung im Bodenseegebiet, Diplomarbei t Konstanz 
1977. 

8 9 E i n 1972 gegründe te r Zusammenschluß des Freistaates Bayern, der Autonomen 
Prov inz Bozen-Südt i ro l , des Kantons G r a u b ü n d e n , der Region Lombardei , des Landes 
Salzburg, des Landes T i r o l , der Autonomen P rov inz Trient und des Landes Vora r l 
berg. S. A R G E A L P , zusammengestellt von der Bayerischen Staatskanzlei, o. J . — 
S. allgemeiner zur Zusammenarbeit im Alpenraum auch P E R N T H A L E R Peter, K A T H R E I N 
Irmgard, W E B E R K a r l , Der Födera l i smus im Alpenraum, 1982. 

9 0 E i n 1978 gegründeter Zusammenschluß der Autonomen Region Friaul-Julisch 
Vcnetien, der Sozialistischen Republik Kroat ien , der Lände r K ä r n t e n und Oberös te r -
reidi, der Sozialistischen Republik Slowenien, des Landes Steiermark und der Region 
Venetien, an dem die Lände r Bayern und Salzburg als „ak t ive Beobachter" beteiligt 
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österreichischen Bundesländern und jugoslawischen Teilrepubliken. Mehrere ver
tragliche Ubereinkommen bestehen mit der Republik Österreich 9 1 . Eine Son
derstellung nehmen die Konkordate mit dem Heiligen Stuhl 9 2 ein. 

Über diesen Kernbereich nachbarschaftlicher und staatsvertraglicher Koope
ration hinaus verliert sich die internationale Kooperation, Ausstrahlung und 
Einstrahlung in einer großen Vielfalt der Formen und Träger: durch Informa
tionsaustausch, durch Hereinnahme von Auszubildenden aller Kategorien, durch 
die Entsendung von Experten, durch Partnerschaften und vor allem durch eine 
„Besuchsdiplomatie" der verschiedensten Ebenen. Die Unklarheit, was an alle
dem bayerische Teilhabe an der Außenpolitik des Bundes, was Entfaltung baye
rischer Staatlichkeit für sich, was Parteipolitik einer im Bundestag präsenten 
bayerischen Partei und was nichtstaatlich-gesellschaftliche Aktivität bayerischer 
Politiker ist, ist groß und wohl nicht immer nützlich. Sie hat gleichwohl gerade 
in jüngster Zeit, unter dem Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, beträchtlich 
zugenommen. Jedenfalls: was immer wem auch zuzurechnen sein mag — Bayern 
wirkt in einer Vielfalt internationaler Beziehungen. 

b) Politischer Glanz und verfassungsrechtliches Elend 
der Außenwendung bayerischer Staatlichkeit 

Daß dieses Phänomen der Außenbeziehungen — im (grundgesetzlichen und 
interföderativen) bundesstaatlichen Raum, in der regionalen Nachbarschaft, 
in Europa und im Streugut der weltweiten Beziehungen — sehr Unterschied
liches bedeutet, liegt auf der Hand. Das kann und braucht hier nicht allgemein 
klassifiziert zu werden. Wenden wir uns der hier gestellten Frage zu: was be
deutet es für den Lebenswert der Bayerischen Verfassung? 

Die Antwort muß differenzierend sein. Das Positive sei vorangestellt. Die 
Außengeltung seines Landes ist dem Bayern traditionell9 3 ein wichtiges Anlie
gen. Im Reich ebenso wie im Bund sieht er für sein Land die Aufgabe, dafür 
zu sorgen, daß das Richtige geschieht94 — daß es „mit rechten Dingen" zugeht. 
Das ist, was er als die Aufgabe der „Ordnungszelle Bayern" versteht95. Nicht 
weniger wichtig als die bundesstaatsweite Wirksamkeit ist ihm die internationale 
Sichtbarkeit seines Landes. Und auf beiden Ebenen ist es ihm wesentlich, sein 

sind. S. etwa Erster Gemeinsamer Raumplanungsbericht der Arbeitsgemeinschaft A lpen -
A d r i a , 1982. 

9 1 S. das in A n m . 39 zitierte Verzeichnis. 
9 2 Grundlegend: Konkorda t vom 29. M ä r z 1924 (BayBS II S. 639), geänder t durch 

Ver t r äge vom 4. September 1974 ( G V B l . S. 542) und vom 7. Ju l i 1978 ( G V B l . S. 673). 
Weitere Konkordate s. in dem in A n m . 39 zitierten Verzeichnis. 

9 3 Z u r Geschichte s. etwa Q U I N T Wolfgang, Souveräni tä t sbegr i f f und Souverän i t ä t s 
poli t ik in Bayern, 1971; M Ö S S L E Wi lhe lm, Bayern auf den Dresdner Konferenzen, 
1972; K I E S S L I N G R o l f und S C H M I D An ton , Die Bayerische Staatlichkeit, 1976. 

9 4 A l s Beispiele etwa S E I D E L Hanns, D ie deutsche Aufgabe Bayerns, 1958; F A L T L -
H A U S E R K u r t und STOIBER Edmund , Po l i t ik aus Bayern, 1976. 

9 5 S. dazu etwa G L O T Z Peter, Bayern und die deutsche Po l i t i k , i n : G R E G O R - D E L L I N 
M a r t i n u. a. (Hgbr.) , Das andere Bayern, 1976, S. 264 ff. (273 ff.). 
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Land primär als Staat und erst sekundär als Glied der Bundesrepublik zu ver
stehen und verstanden zu sehen — auch um den Preis des Mißverständnisses des 
Wortes „Freistaat" (nicht als die eigentlich gemeinte „Verdeutschung" von 
Republik ° 6, sondern als eines Namens für einen „freien", wohl souveränen 
Staat)97. Für diesen „Freistaat" lohnt es sich dann auch, eine Verfassung zu 
gestalten und ernst zu nehmen. Staatsbewußtsein und Verfassungsbewußtsein 
gehen hier Hand in Hand; und die Außengeltung Bayerns ist eine wichtige 
Quelle für beides. Bayern will stolz sein auf sich. Dazu muß es auch auf seine 
Verfassung stolz sein und stolz sein können. Aber zum Stolz braucht man eben 
auch die anderen, denen gegenüber man stolz ist, braucht man das „Außen". 
Die Außenwirkung Bayerns weitet endlich auch die Möglichkeit, bayerische 
Verfassungswerte nach außen zu tragen, ausstrahlen zu lassen 9 8 . 

Auf der anderen Seite mindert jede Außenwirksamkeit, die mit der Uber-
tragung von Zuständigkeiten einhergeht, die zu Bindungen auch zu Lasten 
Bayerns führt oder sonst irgendwie auf Bayern zurückwirkt, die Wirksamkeit 
der Bayerischen Verfassung im Lande selbst. Dies ist a priori deutlich dort, 
wo die Außenwirksamkeit in Institutionen und Prozesse des Bundes eingeht. 
Die Wirksamkeit der Bayerischen Verfassung wird hier durch den Vorrang des 
Grundgesetzes und des Bundesrechts verdrängt. Aber ein Verlust an Wirksam
keit der Bayerischen Verfassung tritt ebenso ein, wo Bayern sonstwie mit dem 
Bund, anderen Ländern, ausländischen Partnern oder supranationalen Gemein
schaften und internationalen Organisationen zusammenarbeitet. Gewiß unter
liegen die Beitrittsakte der Bayerischen Verfassung 9 0 . Aber die Willensbildungs
prozesse externer Kooperation werden (zumindest auch) von anderen Normen 
gesteuert als der Bayerischen Verfassung. Das Ergebnis der Kooperation kann 
nicht in jedem Fall so an der Bayerischen Verfassung gemessen werden wie inner
bayerisches Handeln 1 0 ° . Die Kooperation mehrerer Staaten und die gleichzei
tige Maßgeblichkeit aller beteiligten Rechtsordnungen für diese Kooperation 
und ihre Ergebnisse schließen sich weitgehend aus. Die Zulassung der Koope
ration bedeutet vielmehr a priori einen Verzicht auf die volle Geltung der eige
nen Rechtsordnung 1 0 1 . Interföderative oder internationale Einrichtungen etwa 
können kaum gleichermaßen dem Recht — auch nicht etwa: nur dem Verfas
sungsrecht — aller Trägerländer unterstellt werden. Dies ist um so weniger 
möglich, je größer die Zahl der Trägerländer ist und je umfangreicher und 

9 0 Zur richtigen Bedeutung s. etwa S C H W E I G E R i n : N A W I A S K Y - L E U S S E R - SCHWEIGER -

Z A C H E R , A r t . 1 R d N r . 5. 
9 7 Typisch etwa der Buchtitel Bernhard Ü C K E R S : „Bayern . Der widerspenstige Frei 

staat", 1967. 
9 8 S . noch einmal den Text zu A n m . 12. 
9 9 V e r f G H 2 6 , 101 (108); 28, 143 (154). 
1 0 0 S . zum Grundgesetz: B L E C K M A N N Alber t , Grundgesetz und Völkerrecht , 1975, 

S. 242 ff. m. w. Nachw. 
1 0 1 S . zur Frage der maßgeblichen Rechtsordnung für die in te r födera t ive Kooperation 

Z A C H E R Hans F. , Grundlagen und Grenzen in te r födera t iver Kooperat ion ( B a y V B l . 
n. F . 17) 1971, S . 321 ff., 375 ff. 
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bedeutsamer, auch je typisch „gemeinschaftlicher" die Aufgaben der Einrich
tung sind 1 C 2 . Und selbst wenn alle Ergebnisse der Kooperation sich im Rahmen 
der Verfassung hielten: wer könnte nachrechnen, was Einflüsse aus fremden 
Verfassungsräumen und anderen politischen Legitimationsprozessen beigetragen 
haben? Das verliert sich im Unwägbaren. Aber es ist gleichwohl relevant. 

Jedenfalls verändern sich mit der Kooperation die Zuständigkeiten. Die 
Zuständigkeit, für Bayern nach außen zu wirken, ist ja eine andere als die, das 
Entsprechende in Bayern zu tun. So verlagern sich die Kompetenzen zunächst 
und zumindest auf die bayerischen Stellen, die für Bayern nach außen handeln, 
und letztlich auf interföderative und internationale Stellen und Einrichtungen 
selbst. Dieser Sprung wird vollends deutlich, wenn interföderative oder inter
nationale Stellen für und gegen Bayern handeln. 

Die Fülle der Erscheinungsformen außengerichteter Politik und Verwaltung 
— insbesondere der Mitwirkung im Bund und der interföderativen Koopera
tion — hat nicht nur das Gewicht der nach außen gewandten Zuständigkeiten 
vermehrt. Sie hat auch ihr Bild verändert und von dem Bild, das die Verfassung 
zeichnet, entfernt. Sie hat nämlich zu einem Reichtum von Zuständigkeiten 
geführt, für Bayern zu handeln, Bayern zu repräsentieren oder sonstwie für 
Bayern zu reden oder zu hören, von dem die Verfassung nichts ahnen läßt. 
Der Verfassungstext zeichnet von der Zuständigkeit, für Bayern nach außen 
zu handeln, ein ganz einfaches Bild: Sie liegt beim Ministerpräsidenten (Art. 47 
Abs. 3 B V ) 1 0 3 , der für Staatsverträge — die sich der Verfassung als zentrales In
strument der Außenwirkung darstellen (Art. 72 Abs. 2, 181, 182 BV) — der Zu
stimmung des Landtags bedarf (Art. 72 Abs. 2 BV). Vermutlich war dieses Bild 
nie erschöpfend gemeint. Aber man darf doch annehmen, daß die Verfassung 
das Wichtigste regeln wollte. Demgegenüber wird der Alltag heute von der 
Vielfalt der in der Verfassung verschwiegenen Möglichkeiten beherrscht. 

Minister, Staatssekretäre, Beamte und sonstige Mandatare vertreten Bayern 
kraft Amtes oder besonderen Auftrages, weisungsabhängig oder weisungsfrei, 
mehr oder weniger kontrolliert in den verschiedenen Medien der Außenwir
kung 1 0 4 . Die Neuorientierung hat zentralen Ausdruck in der Bestellung zu
nächst eines bayerischen Vertreters beim Bund 1 0 5 , später eines Staatsministers 
für Bundesangelegenheiten 1 0 6 gefunden. Bei ihm bündelt sich eine Reihe von 

1 0 2 S. Z A C H E R , Entwicklung, R d N r . 8 2 f. 
1 0 3 D a ß er im Falle eines Rück t r i t t s diese Befugnis an den Präs iden ten des Landtags 

verliert (Ar t . 4 4 Abs . 3 Satz 4 B V ) , unterstreicht die politische Bedeutung. 
1 0 4 S. zur Illustration noch einmal die Anlage. — Z u m Beispiel der Kabinetts

mitglieder im Bundesrat s. M A U N Z Theodor, Die Rechtsstellung der M a n d a t s t r ä g e r im 
Bundesrat, i n : Bundesrat, S. 1 9 3 ff. 

1 0 5 S. etwa K A B I E R S C H K E Thomas-Michael , Die Bevol lmächt ig ten der L ä n d e r beim 
Bund als Elemente födera t ive r Verfassungsordnung, Diss. Saarbrücken 1 9 7 0 , S. 1 5 1 . 

1 0 6 Erstmals 1 9 6 2 (E r l aß des Bayerischen Min is te rp räs iden ten über Aufgabenbereich 
und Stellung des Bayerischen Staatsministers für Bundesangelegenheiten vom 8. Juni 
1 9 6 3 , B a y S t A n z . N r . 2 ) . Zur weiteren Entwicklung s. etwa L A U F E R (Anm. 7 0 ) , S. 1 5 4 ff. 
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Mitwirkungs-, Vertretungs- und Repräsentationsfunktionen 1 0 7 . Gleichwohl 
wäre es falsch, in dieser Figur das Problem der Zersplitterung der „Vertretung 
Bayerns nach außen" aufgehoben zu sehen. Dazu haben sich die Formen und 
Felder der Außenwirkung zu reich entwickelt. 

Diese Desintegration der ursprünglichen Zuständigkeitsordnung verlagert das 
Gewicht von der politischen Mitte — auf geradezu wörtliche Weise — an die 
Peripherie. Der Landtag, der zentrale Träger der Gesetzgebung und der poli
tischen Kontrolle, wird den Geschehnissen ebenso entrückt 1 0 8 , wie Senat und 
Volk es werden. Um ein erstes Beispiel zu nehmen: Ist die Gesetzgebung an den 
Bund abgewandert, so kann der Landtag sie nur noch auf mehrfach mittelbare 
Weise beeinflussen, nämlich so wie er die Staatsregierung 1 0 9 , wie diese die 
Stimmführung im Bundesrat n o , wie die Stimmführung des Landes den Bundes
rat 1 1 1 und endlich der Bundesrat die Gesetzgebung des Bundes beeinflussen 
kann 1 1 2 . Ein zweites Beispiel: Wird die Gesetzgebungszuständigkeit Bayerns in 
einen Staatsvertrag (mit dem Bund, anderen Ländern, auswärtigen Staaten oder 
dem Heiligen Stuhl) eingebracht und damit gebunden, so ist zwar die Zustim
mung des Landtages vorbehalten (Art. 72 Abs. 2 BV), aber eben auch nur diese. 
Der Landtag kann den Vertrag nur im Ganzen annehmen oder ablehnen 1 1 3 . 
Die Mitwirkung des Senats ist verfassungsrechtlich ungeklärt 1 1 4 . Eine Volks
gesetzgebung käme allenfalls dann in Betracht, wenn der Staatsvertrag die 

1 0 7 S. nochmals A n m . 80, 105, 106. — Interessant auch, d a ß der Staatsminister für 
Bundesangelegenheiten jeden anderen Staatsminister „bei Dienstgeschäften in Bonn" 
vertreten kann ( N r . 3 des Erlasses des Bayerischen Minis te rpräs iden ten über die Stell
vertretung der Staatsminister gemäß § 14 Abs. 4 der Geschäf tsordnung der Bayerischen 
Staatsregierung vom 31. M ä r z 1983, B a y S t A n z . N r . 14, 1983). 

1 0 8 S. L E I S N E R Walter, Schwächung des Landesparlaments durch grundgesetzlichen 
Födera l i smus, D ie öffentliche Verwal tung 21 .Jhg . (1968) S. 389 ff.; L I E S E G A N G H e l 
mut C . F. - P L Ö G E R Rainer, Schwächung der Parlamente durch den kooperativen Fö
deralismus? Die öffcnt l idie Verwal tung 24. Jhg. (1971) S. 228 ff.; S C H N E I D E R Herbert, 
Lände rpa r l amen ta r i smus in der Bundesrepublik, 1979. 

1 0 9 Dazu , ob sich diese E in f lußnahme spezifisch auf Bundcsratsangelegenheiten be
ziehen darf s. R A U S C H He inz , Die Bayerische Staatsregierung, i n : Regierungssystem des 
Freistaats Bayern, S. 395 ff. (421) m. w. Nachw. 

1 1 0 A r t . 51 G G , §§ 4 Abs. 1 Buchst, b, 7 Abs. 7 der Geschäf tsordnung der Bayerisdien 
Staatsregierung. 

1 1 1 A r t . 51, 52 G G , §§ 28 ff. der Geschäf tsordnung des Bundesrates. 
1 1 2 A r t . 76—78 G G . — Generell zum Ein f luß der Länder , insbes. der L ä n d e r 

parlamente im Bundesrat s. K I S K E R Gunter, Die Beziehungen des Bundesrates zu den 
Lände rn , i n : Bundesrat, S. 151 ff.; F R I E D R I C H Manfred, Landesparlamente in der Bun
desrepublik, 1975, S. 69 ff. 

1 1 3 § 63 der Geschäf tsordnung für den Bayerischen Landtag. 
1 1 4 Anders als A r t . 59 Abs. 2 G G verlangt A r t . 72 Abs. 2 B V nicht Analoges zur 

„Zus t immung . . . der jeweils für die Bundesgesetzgebung zus tändigen Körperschaf ten 
in der Form eines Bundesgesetzes", sondern die „vorher ige Zustimmung des L a n d 
tages". Das nimmt die herrschende Meinung a l lzu wört l ich ( M E D E R , Kommentar, A r t . 72 
R d N r . 7; V e r f G H 28, 143 (155)). Zur neueren Staatspraxis s. die Mit te i lung des P r ä 
sidenten des Senats vom 18. Februar 1982, Bayerischer Senat Sten. Ber. 1982 S. 13. 
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Verfassung ändern oder ergänzen sollte (Art. 71, 72, 74, 75 BV). Ein drittes 
Beispiel: V/o die Exekutive zusammen mit anderen Ländern (in ständigen oder 
unständigen Konferenzen usw.) Musterentwürfe für ländereinheitliche Gesetze 
aushandelt, bleibt die Landesgesetzgebung zwar formell unberührt, sieht sich 
aber doch vor ein fait accompli von Gewicht gestellt. Es ist hier nicht möglich, 
die Phänomenologie dieses Schwundes weiter darzustellen — bis hin etwa zu 
dem Zusammenspiel des Bundesgesetzgebers und der Länderregierungen dahin, 
daß die landesrechtlichen Ergänzungen der Bundesgesetze nicht der Landes
gesetzgebung 1 1 5 , sondern den Landesregierungen im Wege der Rechtsverord
nung 1 1 6 überlassen werden. Jedenfalls, der größte „Gewinner" ist die Exe
kutive: die Minister, die Staatssekretäre und — im Saldo der Zuwächse und 
Abgänge — auch der Ministerpräsident und unter diesen die Bürokratie der 
Ministerien; denn nur sie ist personell im Stande, alle die Schauplätze der 
Außenwirkung zu besetzen. 

Je komplexer oder informeller die Verfahren, in denen diese vielen Man
datare Bayerns wirken, sind, desto schwerer sind sie von den primären — ge
nauer: von der Verfassung als primär konzipierten — Trägern politischer Ver
antwortung her zu steuern und zu kontrollieren 1 1 7 . Zuweilen ist die Abtren
nung von dieser Kontrolle ein wesentliches und legitimes Element des Systems 1 1 8 . 
Aber nicht nur die Einbindung in die verfassungsgewollten Willensbildungs
prozesse läßt nach, sondern auch die Unterordnung unter die Verfassung in der 
Sache. Die Begegnung mit so vielen anderen Denk- und Argumentations-„Wel-
ten" und der gleichrangige Anspruch so vieler anderer Rechts- und Verfassungs
ordnungen relativieren den verfassungsrechtlichen Hintergrund der Mandatare. 

Gewiß ist hier die Frage berechtigt, ob nicht die Vorteile dieser Integration 
Bayerns in größere Zusammenhänge die Nachteile, die damit verbunden sein 
können, aufwiegen. Und nicht nur unitarische, europäische und kosmopolitische 
Gemüter werden sie bejahen wollen. Das aber ist nicht der Punkt, um den es hier 
geht. Dieser ist vielmehr, daß die Maßgeblichkeit der Bayerischen Verfassung 
tür die politischen und rechtlichen Verhältnisse in Bayern gemindert wird. 

1 , 5 A r t . 71, 72 Abs . 1 G G . 
1 1 6 A r t . 80 Abs . 1 G G . 
1 1 7 Der Landtagsausschuß „zur Information über Bundesangelegenheiten und Europa

fragen" ist dafür wohl eher ein Symptom als ein Remedium. 
1 1 8 S. etwa A r t . 77 Abs. 2 Satz 3 G G für die vom Bundesrat entsandten Mitgl ieder 

des Vermittlungsausschusses, § 7 Satz 2 des Gesetzes über die Wahlen des Bundes
präs iden ten durch die Bundesversammlung für die von den Landtagen gewähl ten M i t 
glieder der Bundesversammlung. Entsprechendes gilt erst recht und selbstverständlich 
für alle Richter, die auf Betreiben Bayerns in das Bundesverfassungsgericht (§§ 5 ff., 
insbes. § § 5 Abs. 1 Satz 1, 7, 8 Abs. 2, 9 des Gesetzes über das Bundesverfassungs
gericht) oder in einen Obersten Gerichtshof des Bundes ( § § 2 , 3 Abs. 1, 10 Abs. 1, 12 
des Richterwahlgesetzes) berufen werden. 
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B) Bewährung der Verfassung und Ungleichgewichte der Entwicklung 

Wollen wir aber nun gleichwohl versuchen, die Wechselwirkungen zwischen 
dem politischen Leben im Lande und seiner Verfassung wahrzunehmen. 

I. Die Organisation des Gemeinwesens 

1. Die differenzierte Gliederung des Gemeinwesens und 
seine Öffnung auf die Gesellschaft hin 

Unterstellt, daß das Leben in Bayern besonders lebenswert geblieben ist, 
so liegt der wichtigste Anteil, den die Bayerische Verfassung daran hat — und 
manchen, der seine progressiven Vorurteile gegen Bayern hat, mag das über
raschen —, in der in der Verfassung angelegten Differenzierung der Macht und 
der Willensbildung. 

Der Landtag wird in einem „verbesserten Verhältniswahlrecht" gewählt 
(Art. 14 B V ) 1 1 9 , das von der Aufgliederung des Wahlvorganges auf überschau
bare Räume (Landkreise und kreisfreie Städte als Stimmkreise für die „Einer
wahl"; Regierungsbezirke für die Listenwahlen) und von weitreichenden Mög
lichkeiten der „Persönlichkeitswahl" geprägt ist 1 2 ° . Der Landtag teilt sodann 
die Funktion der parlamentarischen Repräsentation mit dem Senat 1 2 1 . Und also 
teilen auch die Parteien ihre Aufgabe, zwischen Volk und Repräsentation zu 
vermitteln (Art. 21 GG), mit den „sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
gemeindlichen Körperschaften des Landes" (Art. 34 BV). So marginal diese 
Korrektur an einem Parteienstaat voller Parteien Verdrossenheit sein mag: im
merhin es gibt sie. Sie gewährt etwa den Gewerkschaften genauso verläßlich 
und selbstverständlich Teilhabe am parlamentarischen Geschäft wie der Organi
sation der Bauern. Die repräsentativen Organe wiederum teilen ihre Gewalt 
mit dem Volk, das allein die Verfassung ändern (Art. 75 BV), das Gesetze ver
langen und über sie abstimmen (Art. 74 BV) und das den Landtag auflösen 
kann (Art. 18 Abs. 3 B V ) 1 2 2 . 

Auch die Gewaltenteilung ist substantiell gemeint. Der strukturellen Eigen-

1 1 0 Zur Auslegung s. etwa S C H W E I G E R i n : N A W I A S K Y - L E U S S E R - S C H W E I G E R - Z A C H E R 

A r t . 14 R d N r . 9. 
1 2 0 S. H Ü B N E R E m i l , Das Bayerische Landtagswahlrecht, i n : Regierungssystem des 

Freistaats Bayern, B d . I I S. 279 ff. 
1 2 1 S. statt ä l terer Literatur M A Y E R - T A S C H Peter-Cornelius, Struktur und Funkt ion 

des Bayerischen Senats, i n : Regierungssystem des Freistaats Bayern, B d . I I S. 197 ff.; 
Z A C H E R Hans F. , Verfassungsrechtliche Bedingungen der Ve rände rung der Zusammen
setzung des Bayerischen Senats, 1978; P O S C H I N G E R V O N F R A U E N A U H i p p o l y t Frhr . , Der 
Bayerische Senat — ein Te i l des Bayerischen Parlaments, 1978; R O S S M A N N L u t z , Der 
Bayerische Senat — Reprä sen t an t der S t ände oder ebenbür t ige Zweite Kammer? i n : 
Freitstaat Bayern, S. 261 ff. 

1 2 2 Umfassend und materialreich hierzu B O C K L E T Reinhold L . , Volksbegehren und 
Volksentscheid in Bayern, i n : Regierungssystem des Freistaates Bayern B d . I I S. 295 ff. 
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ständigkeit der vollziehenden Gewalt (Art. 4, 5, 55, 77 BV) ist die personelle 
hinzugefügt: von der Ressortzuständigkeit der Minister (Art. 51 Abs. 1 BV) bis 
zur Gewährleistung eines qualifizierten und gesicherten Beamtentums (Art. 94 
ff. BV), das der politischen Führung dialektisch seine komplementäre und korri
gierende Kompetenz entgegensetzen kann. In der Tat war gerade diese Kom
ponente bayerischer Staatlichkeit in den letzten Jahrzehnten einer der wichtig
sten Gründe der inneren Wohlfahrt und des äußeren Ansehens des Landes; und 
in der Tat wäre es eine der größten Gefahren für beides, wenn einer allzu macht
gewohnten Regierungspartei der Sinn dafür verloren gehen sollte. In den Vor
schriften über die vollziehende Gewalt treten zwei Gedanken auffallend hervor: 
das Gebot der sachgerechten Gliederung (Art. 77 Abs. 2 B V ) 1 2 3 und die Not
wendigkeit der Legitimation der Vollzugsbehörden entweder über die (ihrer
seits parlamentarisch legitimierte) Staatsregierung oder durch Wahlen (Art. 4, 
94 Abs. 1 BV). Die wichtigsten Medien, dies zu verwirklichen 1 2 4 , sind: der vier
stufige Aufbau des Gemeinwesens in den Ebenen der Gemeinden, der Land
kreise, der Bezirke und des Staates; die Parallelität von Staats- und Selbstver
waltung in den Ebenen der Landkreise und Bezirke (Art. 9 ff. BV); die Volks
wahl zu den Gemeinde-, Kreis- und Bezirksräten (Art. 12 Abs. 1, 14 BV) und 
der Bürgermeister und Landräte 1 2 5 ; die Leitung auch der staatlichen Kreis
verwaltungsbehörde, des Landratsamtes, durch den volksgewählten Landrat 1 2 6 . 
Was so durch die Verfassung und die frühe Kommunalgesetzgebung der Nach
kriegszeit 1 2 7 angelegt wurde, wurde durch eine im ganzen maßvolle Gebiets
reform 1 2 8 vital erhalten m . 

Endlich ist diesem Bild die unabhängige richterliche Gewalt hinzuzufügen 
(Art. 5 Abs. 3, 85 ff. BV) 1 3 0 , der Schutz, den sie gegen die öffentliche Gewalt 
bietet (Art. 93, 97 Satz 3, 159 Satz 2 B V ) 1 3 1 , und vor allem die umfassende 

1 2 3 Der Text ist es wert, zitiert zu werden: „Für die Organisation der Behörden und 
die Regelung ihres Verfahrens hat als Richtschnur zu dienen, d a ß unter Wahrung der 
notwendigen Einheitl ichkeit der Verwal tung alle entbehrliche Zentralisation vermieden, 
die En t sch lußkra f t und die Selbstverantwortung der Organe gehoben w i r d . . . " 

1 2 4 S. im übr igen zur Staatsorganisation die Zusammenstellung der entsprechenden 
Vorschriften bei Z I E G L E R - T R E M E L , Verwaltungsgesetze des Freistaates Bayern, N r . 168. 

1 2 5 Die nicht von der Verfassung verlangt w i r d , jedoch ihrem Geist entsprechend — 
im Gemeinde- und Kreisrecht vorgesehen ist. 

1 2 6 A r t . 37 der Landkreisordnung. 
1 2 7 S. dazu etwa H E I G L L u d w i g , Verfassung und Verwal tung der Gemeinden und 

G e m e i n d e v e r b ä n d e , i n : M A N G Johann (Hgbr.) , Verwaltungsrecht in Bayern, B d . I, 1951, 
S. 231 ff.; dens., dass., i n : ebd. Nachtrag zu B d . I, 1952, S. 231 ff. 

1 2 8 Bayerisches Staatsministerium des Innern, D ie richtige Ordnung. Gebietsreform 
in Bayern, 1975. 

1 2 9 S. etwa D E I M E R Josef, Kommunale Selbstverwaltung und politische Pa r t i z i 
pation — Bayern nach der Gebietsreform, i n : Freistaat Bayern, S. 205 ff. 

130 w / 0 b e i j i g Loslösung des dienstrechtlichen Status der Richter von dem der 
Beamten nicht schon in der Bayerischen Verfassung angelegt war, sondern erst im 
Grundgesetz (Ar t . 98 G G ) und durch das Deutsche Richtergesetz verwirkl icht wurde. 

1 3 1 Auch insofern bleibt freilich die Bayerische Verfassung hinter dem Grundgesetz 
(Ar t . 19 Abs. 4 G G ) an Entschiedenheit zurück. 
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Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes (Art. 60 ff. BV). Gerade auch hier 
ist wieder die Öffnung zum Bürger hin bemerkenswert. Neben der Verfassungs
beschwerde, mit der jeder Bewohner Bayerns die Verletzung seiner verfassungs
mäßigen Rechte geltend machen kann (Art. 120 BV), steht die „Popularklage", 
mit der jedermann — quivis ex populo — geltend machen kann, eine Rechts
norm verletze ein Grundrecht (Art. 98 S. 4 BV) 1 3 2 . 

Als Indikatoren für den „Lebenswert" dieser Strukturen seien zwei Bei
spiele genannt. Das eine Beispiel ist die Bewältigung der Unruhe, die seit den 
sechziger Jahren das politische Leben in der Bundesrepublik prägt. Sie hat in 
Bayern nicht die Maße erreicht wie anderswo. Das mag zu einem gewissen Grad 
der größeren Entschlossenheit der Behörden zuzuschreiben sein, Rechtsbrüchen 
entgegenzutreten133. Es mag sein, daß auch illiberale Züge des politischen 
Klimas des Landes dazu beigetragen haben. Gewiß aber ist es auch jener Viel
falt der Öffnungen des Gemeinwesens auf den Bürger und die Sache hin und 
den wirkungsvollen inneren Entlastungs-, Kontroll- und Ausgleichsmechanismen 
des Systems zuzuschreiben. Das andere Beispiel bildet die Einsilbigkeit der 
bayerischen Parteienkonstellation 1 3 4 . In den 38 Jahren seit 1946 hatte die CSU 
während 25 Jahren die absolute Mehrheit im Landtag — von 1962 bis jetzt 
ununterbrochen. Seit 1970 hält sie zwischen 60,8 v. H . und 65,2 v. H . der Sitze1 3 5. 
Daß dies das demokratische Leben im Lande nicht gefährdet hat, ist — abge
sehen natürlich davon, daß das politische Leben in Bayern von dem im Bunde 
überwölbt wird — wesentlich den differenzierten, offenen Strukturen des 
Staatswesens zuzuschreiben, die in der Verfassung angelegt sind 1 3 6 . Sie geben, 
nimmt man alle nur zusammen, einer Opposition die vielfältigsten Wirkungs
chancen — und gewiß weitaus mehr als dies parlamentarisch-institutionelle 
Schutzvorschriften können 1 3 7 . 

Damit soll nichts beschönigt und vertuscht werden. Konstellationen, wie sie 
Lion Feuchtwangers „Erfolg" beschreibt, lähmen auch differenzierte Mechanis-

1 3 2 A r t . 9 8 S. 4 B V ist freilich nicht zwingend dahin auszulegen. Den entscheidenden 
Schritt hat der Gesetzgeber getan: A r t . 5 3 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof. 

1 3 3 S. B Ö H M Werner-Hans, Der innerstaatliche Friede — „Law and Order" in 
Bayern? i n : Freistaat Bayern, S. 1 7 5 ff. 

1 3 4 Zur Analyse s. z. B . G E B H A R D T Jü rgen , Bayern, Deutschlands eigenwilliger Fre i 
staat, i n : Freistaat Bayern, S. 8 3 ff., insbesondere S. 9 1 ff. Zur Lage der Opposi t ion s. 
O B E R R E U T E R Heinr ich, Lästiger Mahner oder „andere r Beweger der Po l i t ik"? i n : F re i 
staat Bayern, S. 3 1 5 ff. S. a. B E H R Wolfgang, Sozialdemokratie und Konservatismus. 
E i n empirischer und theoretischer Beitrag zur regionalen Parteianalyse am Beispiel der 
Geschichte und Nachkriegsentwicklung Bayerns, 1 9 6 9 . 

1 3 5 Z u den Zahlen s. Der Bayerische Landtag, Namen Zahlen Daten S. 5 0 . — Die 
Wahlergebnisse weichen davon ab (ebenda S. 2 4 ) , da sich aus dem Stimmenquorum 
und dem d'Hondtschen Zählsys tem Unterschiede zwischen Wahlergebnissen und Si tz
verteilung ergeben. 

1 3 6 S. a. O B E R R E U T E R , Lästiger Mahner (Anm. 1 3 4 ) , S. 3 2 5 f. 
1 3 7 S. a. G O P P E L Alfons, D ie Rechtsstellung der Opposit ion in Bayern ( B a y V B l . 9 ) 

1 9 5 3 . 
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men der Sicherung. Und „das andere Bayern" 1 3 8 hat es gewiß nicht leicht. Aber 
die Verfassung konnte und könnte bestimmt nicht noch mehr dafür tun, daß 
Bayern immer wieder ein „anderes" ist und bleibt. 

2. Gewichtsverlagerungen zwischen Legislative und Exekutive, 
Ministerpräsident und Ressorts 

Gleichwohl sind auch Deformationen von grundsätzlicher Natur zu verzeich
nen. Vom Funktionsverlust des Landtags war schon die Rede 1 3 9 . Seine legis
lative Aufgabe ist geschrumpft, und mehr und mehr politische Geschäfte ent
ziehen sich seiner Kontrolle. Er sucht den Verlust durch Einmischung in die 
Verwaltung zu kompensieren140. Nicht nur die klassischen Instrumente der 
Haushaltsgesetzgebung, der Rechnungsprüfung 1 4 1 und des Untersuchungsaus
schusses 1 4 2 dienen dazu. Dem Zuschlag auf den Einzelfall dienen mehr noch das 
Petitionsrecht143 sowie Anträge und Anfragen an die Staatsregierung 1 4 4 , und 
— wohl weniger bedeutsam — die Mitwirkung von Abgeordneten in Organen 
und Ausschüssen außerhalb des Parlaments 1 4 5 . Vor allem auf Petitionen hin 
bemächtigt sich der Landtag immer mehr des einzelnen Falles 1 4 6 . Vor einer 
rechtlich verbindlichen Entscheidung des Einzelfalles durch den Landtag ist die 
Verwaltung freilich durch das Prinzip der Gewaltenteilung (Art. 5 BV) ge
schützt 1 4 7 . 

Eine ähnliche Konkurrenz um die Entscheidung des Einzelfalles vollzieht 
sich innerhalb der Staatsregierung. Während die Verfassung dem Ministerpräsi
denten klar die Richtlinien der Politik (Art. 47 Abs. 2 BV), den Ministern da
gegen die Ressortzuständigkeit und -Verantwortung (Art. 51 Abs. 1, 55 BV) zu-

1 3 8 G R E G O R - D E L L I N M a r t i n , L A N G E N B U C H E R Wolfgang R. , S C H L Ö N D O R F F Vo lke r (Hgbr,), 
Das andere Bayern, Lesebuch zu einem Freistaat, 1 9 7 6 . S. zum politischen K l i m a des 
Landes audi noch einmal Gebhardt (Anm. 1 3 4 ) . 

1 3 9 S. noch einmal A n m . 1 0 8 . 
1 4 0 E i n P l ä d o y e r dafür spezifisch aus der Sicht der Opposi t ion s. bei B Ö D D R I C H J ü r 

gen, Parlament und Widerpart , i n : Freistaat Bayern, S. 3 0 3 ff. 
1 4 1 A r t . 78 ff. B V . 
1 4 2 A r t . 2 5 B V . Z u m Faktischen s. Der Bayerische Landtag, Tät igkei tsber icht über 

die 9 . Legislaturperiode 1 9 7 8 / 8 2 , S. 1 3 . 
1 4 3 A r t . 1 1 5 B V ; §§ 8 3 ff. der Geschäf t sordnung für den Bayerischen Landtag. Z u m 

Faktischen s. etwa: Der Bayerische Landtag. Namen Daten Zahlen, 1 9 8 2 , S. 4 7 ; Bayer i 
scher Landtag, Tät igkei tsber icht S. 2 0 f. 

1 4 4 A r t . 2 4 , 4 7 Abs . 2 , 5 1 Abs . 1, 5 5 N r . 2 B V , 6 5 ff., 7 1 ff. der Geschäf tsordnung 
für den Bayerischen Landtag. Z u m Faktischen s. Der Bayerische Landtag. Namen D a 
ten Zahlen S. 4 5 f.; Der Bayerische Landtag, Tät igkei tsber icht S. 1 4 ff., 1 9 . 

1 4 5 S. Bayerischer Landtag, Tät igkei t sber ich t usw. S. 2 2 ff. 
1 4 6 E r gerä t damit immer mehr in Konkur renz audi zum verwaltungsgerichtlichen 

Rechtsschutz. — Eine positive W ü r d i g u n g des P h ä n o m e n s aber bei R A U S C H He inz , Der 
Bayerische Landtag in Verfassung und politischem P r o z e ß , i n : Regierungssystem des 
Freistaates Bayern B d . I S. 81 ff., insbes. S. 1 0 1 f., 1 1 0 f. 

1 4 7 S. etwa V e r f G H 3 0 , 1 7 9 ( 1 8 6 f.). 
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weist14S, nimmt dem Vernehmen nach der Ministerpräsident in rasch wachsen
dem Maße auch die Entscheidung des Einzelfalles 1 4 9 für sich in Anspruch. Der 
entscheidende Hebel ist auch hier das Petitionsrecht. Der Ministerpräsident hält 
sich offenbar nicht nur hinsichtlich der Richtlinien der Politik für die „zustän
dige Behörde", an die der Petent sich wenden kann (Art. 115 BV), sondern auch 
hinsichtlich der Zuständigkeitsbereiche jedes einzelnen Ressorts. Ein anderer — 
weitaus seltener beschrittener, wohl auch nur aus grundsätzlichen Erwägungen 
interessierender — Weg ist die Vertretung der Minister, die der Ministerpräsi
dent sich für „besondere und unaufschiebbare Fälle" vorbehalten hat 1 5 °. Es ist 
hier nicht der Ort, die Grenzen der Verfassungsmäßigkeit dieser Praxis zu er
mitteln. Sicher erscheint, daß diese stetige Schwächung des Ressortprinzips ein 
weiterer Beitrag zur Auflösung der von der Verfassung angelegten Verant
wortungsstrukturen ist — zu jenem Auflösungsprozeß, der sich schon aus der 
Extroversion bayerischer Staatlichkeit und aus der Kompensation des Funk
tionsverlustes des Landtags durch immer mehr Einmischung in die Exekutive 
ergibt. Rechtsstaat und Demokratie aber leben von der Klarheit der Verant
wortung 1 5 1 . 

Für die Exekutive ergibt sich nach alledem eine mehrsinnige Entwicklung. 
Auf der einen Seite hat sie — wie oben dargetan — in einem früher unvorstell
baren Ausmaß und in den denkbar verschiedensten Konstellationen „außen" 
zu wirken. Ihr Aktionsfeld hat sich dadurch erweitert, insbesondere auch in den 
Raum der Legislative hinein erstreckt152. Und kraft der Diffusion der Erschei
nungsformen und der Eigenart der Prozesse, in denen sich dieses Außenwirken 
vollzieht, wird sie den normalen Verantwortlichkeiten und Kontrollen immer 
mehr entzogen. Andererseits wird die Zuständigkeit der Ressorts für die ad
ministrative Einzelentscheidung 1 5 3 immer mehr auch vom Ministerpräsidenten 
und vom Landtag reklamiert. 

Aber nicht nur die Lage der Exekutive hat sich verschoben. Auch das Verhält
nis zwischen dem Ministerpräsidenten und den Ministern hat sich in einer Weise 

1 4 8 S. dazu zuletzt zusammenfassend (jedoch aus der „zcntral is t ischen" Sicht der 
Staatskanzlei zu wenig kritisch) K R U I S K o n r a d , Die Geschäftsbcrcidie und deren A b 
grenzung nach dem bayerischen Verfassungsrecht, in F S V e r f G H S. 1 3 3 ff. 

1 4 9 Im Regelfall durch eine entsprechende Weisung an das zus tändige Ressort. 
150 N r 2 des Erlasses des Bayerischen Min is te rpräs iden ten über die Stellvertretung 

der Staatsminister usw. ( A n m . 1 0 7 ) . 
1 5 1 Es ist ein Verdienst des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, gerade dies hervor

gehoben zu haben: V e r f G H 4 , 3 0 ( 4 7 ) . 
1 5 2 U m die wichtigsten Erscheinungsformen dieses Hineinwachsens der Exekut ive in 

legislative Funktionen nodi einmal zu nennen: die M i t w i r k u n g an der Gesetzgebung 
des Bundes über den Bundesrat, die E r g ä n z u n g von Bundesrecht durch Landesrechts
verordnungen kraft bundesgesetzlicher Ermächt igung , die Erarbeitung von Muster
en twür fen für eine einheitliche Landesgesetzgebung und das Aushandeln von Staats
ver t rägen . D a z u kommt der traditionell hohe A n t e i l der Staatsregierung an den Ge
setzesinitiativen, der freilich im Laufe der Zeit hinter die Initiativen der Abgeordneten 
quantitativ zurückgetre ten ist. S. Bayer. Landtag, Name, Daten, Zahlen, 1 9 8 2 , S. 4 4 . 

1 5 3 A r t . 5 Abs. 2 , 51 Abs. 1, 5 5 N r . 5, 6 und 7 B V . 
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entwickelt, die jene Elemente der Verfassung, welche der Dominanz des Mini
sterpräsidenten den Grund legen, immer mehr verstärkt, die Position der Minister 
dagegen geschwächt hat. Schon die Verfassung führt die Position des Regierungs
chefs weit über den Vorsitz in der Staatsregierung (Art. 47 Abs. 1 BV) hinaus. 
Er bestimmt die Zusammensetzung des Kabinetts (Art. 45, 46, 49 Abs. 2, 50 
Abs. 1 BV) und die Richtlinien der Politik (Art. 47 Abs. 2, 51 Abs. 1 BV). An 
seiner Person hängt der Bestand der Regierung (Art. 44 Abs. 3 BV). Aber mehr 
noch: er ist nicht nur Regierungschef; er ist auch Staatsoberhaupt. Die Verfas
sung spricht das zwar nicht aus. Sie hat aber einer öffentlichen Meinung, die im 
Ministerpräsidenten das Staatsoberhaupt sieht, die Grundlage gegeben. Die 
Verfassung mußte, indem sie auf die Institution eines bayerischen Staatspräsi
denten verzichtet, auch auf die ausdrückliche Regelung vieler der Probleme 
verzichten, die sonst durch eben diese Institution gelöst würden 1 5 4 . Einige wur
den wohl der Staatsregierung zugeteilt (Art. 17 Abs. 2 Satz 2, 48, 55 Nr. 4 
Satz 1 BV), einige dem Landtagspräsidenten (Art. 44 Abs. 3 Satz 4 und 5, Abs. 
5 BV). Dem Ministerpräsidenten aber überträgt die Verfassung die Ausferti
gung der Gesetze (Art. 76 Abs. 1 BV), das Begnadigungsrecht (Art. 47 Abs. 4 BV) 
und die Vertretung Bayerns nach außen (Art. 47 Abs. 3 BV). Vor allem letzteres 
weist aus, daß der Ministerpräsident die zentrale Integrations- und Repräsen
tationsfigur des Landes sein soll — zumindest: sein darf. Die Extroversion des 
bayerischen Gemeinwesens in Bund, interförderativem Raum, Europa, inter
nationaler Nachbarschaft und weltweiten Beziehungen hat diese „Vertretung 
nach außen" zwar, wie gezeigt, differenziert. Sie hat letztlich aber doch auch 
ihre Bedeutung gesteigert. 

Vor allem aber ist der Ministerpräsident eines Landes a priori eine bundes
politische Figur. Er ist der geborene Stimmführer seines Landes im Bun
desrat (Art. 51 GG) und nach der Staatspraxis potentieller Vertreter des 
Bundespräsidenten (Art. 52, 57 G G ) 1 5 5 . Er kann das Wort im Bundestag er
greifen (Art. 43 Abs. 2 GG). Ist der bayerische Ministerpräsident auch noch 
Führer einer im Bundesrahmen wirksamen politischen Partei, so kann er als 
solcher in jedem — einem politischen Führer zugängigen — nationalen und 
internationalen Rahmen tätig werden. Er kann eine Figur der weltregionalen 
wie der Weltpolitik werden. Diese Fülle von Möglichkeiten bringt das Amt des 
bayerischen Ministerpräsidenten in Gefahren der Konfusion. Zugleich aber ent
spricht sie gerade dem bayerischen Bedürfnis nach Außengeltung. Wer denn 
sonst, wenn nicht der bayerische Ministerpräsident — das unbenannte Staats
oberhaupt Bayerns —, soll diesem Bedürfnis genüge tun? Nimmt man auf der 
anderen Seite die Tendenz hinzu, daß der Ministerpräsident als ein „Ober-

1 5 4 Grundlegend etwa K I M M I N I C H Ot to und P E R N T H A L E R Peter, Das Staatsoberhaupt 
in der parlamentarischen Demokratie , Veröffent l ichungen der Vereinigung der Deut
schen Staatsrechtslehrer Hef t 25, 1967, S. 2 ff. 

1 5 5 Zu r Praxis , d a ß immer ein Min i s te rp räs iden t P rä s iden t des Bundesrates und 
damit Vertreter des Bundespräs iden ten ist, s. a. S T E R N B d . I I ( A n m . 65) S. 158. 
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minister" auch in die einzelnen Ressorts hineinredet, so ergibt sich, daß der 
Bayerische Ministerpräsident nach innen wie außen einer mächtigen Versuchung 
ausgesetzt ist, den Freistaat Bayern ganz persönlich darzustellen. 

Im Gegensatz dazu kommen die Ressortminister eher in Bedrängnis. Ihre 
Verfassungsgarantie besteht darin, daß sie ihren Geschäftsbereich „gemäß den 
vom Ministerpräsidenten bestimmten Richtlinien der Politik . . . selbständig und 
unter eigener Verantwortung gegenüber dem Landtag" führen (Art. 51 Abs. 1, 
s. a. Art. 49, 50 BV). Alle übrigen Aufgaben aber sind kollegialer Natur: Zu
ständigkeiten der Staatsregierung als solcher (Art. 43 Abs. 1 BV) 1 5 6 . In der 
Staatsregierung aber haben die Minister das gleiche Stimmgewicht wie die 
Staatssekretäre (Art. 43 Abs. 2 B V ) 1 5 7 und werden alle zusammen vom Minister
präsidenten dominiert. Aber auch in ihrem „Hausgut", im Ressort, sind sie 
angefochten: innen durch das, wie bemerkt, stets wachsende Interesse des Land
tags und des Ministerpräsidenten am konkreten Vollzug: außen durch Erosion 
der Landeszuständigkeit. Dies freilich trifft die einzelnen Ressorts auf sehr 
unterschiedliche Weise. Jedes einzelne Ressort hat im Sog der Überlagerung 
und „Veräußerung" bayerischer Staatlichkeit sein eigenes Profil. 

Die Ungleichgewichte häufen sich so. Und die Labilität des Systems läßt der 
Zentripetalkraft des Amtes der Ministerpräsidenten allzu freien Lauf. Wenn 
die Verfassung eine Balance zwischen dem Ministerpräsidenten, den Ressorts 
und der Staatsregierung als Kollegium gewollt hat, so ist heute zu fragen, ob sie 
das deutlich genug gesagt und realistisch genug angelegt hat. 

II. Die Entfaltung des materiellen Verfassungsrechts 

1. Bayern ein „Verfassungsgerichtsstaat" 

Als materielle Grundordnung des Gemeinwesens hat die Bayerische Verfas
sung eine Entfaltung erfahren, die von dem sonstigen Schwund bayerischer 
Staatlichkeit nichts ahnen läßt. Entscheidend dafür ist einerseits die umfassende 
Zuständigkeit des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes 1 5 8 , andererseits die Tole
ranz des Grundgesetzes gegenüber konkurrierendem Landesverfassungsrecht 
Hinzu kommen Unwägbarkeiten wie die enge Verbindung des Verwaltungs-

1 5 6 S. a. A r t . 5 5 B V . 
1 5 7 Weisungsabhängige Mitarbeiter und geborene Stellvertreter der Minister in den 

Ressorts (Art . 5 1 Abs. 2 B V ) , sind die Staa tssekre tä re im Kabinett den Ministern gleich
gestellt (Art . 4 3 Abs. 2 B V ) . Z u ihnen s. K Ö H L E R Gerd Michael, Der bayerische Staats
sekretär nach der Verfassung von 1 9 4 6 , 1 9 8 2 . 

1 5 8 S. dazu etwa Z A C H E R , Verfassungsentwicklung, S. 3 6 0 ff. 
1 5 9 S. oben A n m . 2 9 . 
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gerichtshofs mit dem Verfassungsgerichtshof 1 6 0

5 und überhaupt die enge Ver
bindung zwischen den bayerischen Gerichten und dem Verfassungsgerichtshof l 6 1 , 
wohl aber auch die Bereitschaft des Verfassungsgerichtshofs, auch in bundes
rechtlich geregelten Verfahren zu intervenieren 1 6 2 . Während also im politischen 
Raum die Desintegration einer geschlossenen Landesstaatlichkeit permanent 
vorangeschritten ist, hat es an richterlicher Artikulation der Verfassung nicht 
gefehlt163. Der Verfassungsgerichtshof hat sich nicht nur als ein Essentiale der 
Landesstaatlichkeit b e w ä h r t 1 6 4 . Man kann vielmehr fast von einer Dispro
portionalität zwischen dem, was Lzndesstaatlichkeh im allgemeinen noch be
deutet, und der Entfaltung, welche die Landesverfassung gefunden hat, sprechen. 
Und der Pessimist könnte auf die historischen Vorbilder von Gemeinwesen 
blicken, deren Existenz mehr durch die Gerichtsbarkeit als durch politische 
Leistung dargestellt wurde 1 6 5 . 

2. Ungleichgewichte der verfassungsgerichtlichen Entfaltung 

Verfassungsgerichtliche Entfaltung wird freilich nicht allen Bereichen der 
Verfassung in gleicher Weise zuteil. Im Vordergrund stehen die verfassungs
rechtlichen Leitprinzipien 1 6 6 , vor allem die „juristischen" Prinzipien der Rechts
staatlichkeit (wie Gewaltenteilung, Rechtssicherheit, Verfassungsschutz, Verhält
nismäßigkeit usw.) sowie die „klassischen" Grundrechte (die Freiheits-, Gleich-
heits-, Verfahrens- und Statusrechte). Die gesellschaftspolitische, kultur- 1 6 7 und 

1 6 0 S. Z A C H E R Hans F. , Der Beitrag des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes zur 
Interpretation der Bayerischen Verfassung — dargestellt an deren erstem Haupt te i l — , 
i n : Verwal tung und Rechtsbindung, Festschrift zum H u n d e r t j ä h r i g e n Bestehen des 
Bayerischen Verwaltungsgeriditshofes, 1 9 7 9 , S. 3 0 7 ff. 

1 6 1 Insbesondere: die organisatorische Anbindung an das Oberlandesgericht München ; 
d a ß P rä s iden t nur der P rä s iden t eines bayerischen Oberlandesgerichts sein kann; und 
d a ß die berufsrichterlichen Mitgl ieder im Hauptamt Richter an einem bayerischen 
Gericht sein müssen. S. dazu K N Ö P F L E Franz, Die Verfassung des Bayerischen V e r 
fassungsgerichtshofs, 1 9 7 2 . Eher negativ bewertet bei L E I S N E R Walter, Die bayerischen 
Grundrechte, 1 9 6 8 , S. 1 1 1 ff. 

1 6 2 S. A n m . 3 3 . 
1 6 3 S. Z A C H E R , Verfassungsentwicklung; M E D E R , Reditsprechung; T I L C H , Recht

sprechung. 
1 6 4 S. L E I S N E R Walter, Landesverfassungsgerichtsbarkeit als Wesenselement des F ö 

deralismus, i n : F S V e r f G H , S. 1 9 3 ff. 
1 6 5 Das war sicher so in der Endphase des Hei l igen Römischen Reiches Deutscher 

N a t i o n . U n d es scheint heute ähn l id i zu sein hinsichtlich der Europäischen Gemein
schaften. 

1 6 6 A r t . 1 ff. B V . 
1 6 7 Zur verfassungsgerichtlichen Realisierung der kulturstaatlichen Programmatik s. 

etwa M E D E R Theodor, Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs zum 
Schulrecht i n : F S V e r f G H S. 2 2 9 ff.; s. ferner die Kommentierung von A r t . 1 4 2 bis 
1 5 0 B V von C A M P E N H A U S E N A x e l Frhr . von und B U S S E Franz-Georg von i n : N A W I A S K Y -
L E U S S E R - S C H W E I G E R - Z A C H E R . 

33 
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sozialstaatliche 1 6 8 Programmatik der Verfassung dagegen tritt ebenso zurück 
wie der Kranz der Grundpflichten 1 6 9 . 

Das widerspricht auffallend dem bayerischen Anspruch auf Besonder
heit, auf Anderssein. Die „klassischen" Grundrechte sichert ja auch das 
Grundgesetz mit großer Intensität, (Art. 1 ff., 33, 38, 101 ff., 93 Abs. 1 
Nr. 4 a GG). Dagegen hat sich das Grundgesetz gesellschafts-, kultur-, 
wirtschafts- und sozialpolitischer Programme — sieht man einmal vom Sozial
staatsprinzip ab — ebenso enthalten wie der Formulierung von Grundpflichten. 
Aber die Entwicklung hat auch ihre eigene Logik. Die verfassungsgerichtliche 
Umsetzung von Programmen hat ihre eigenen Schwierigkeiten und Gefahren. 
Ein Verfassungsgericht, das über Programme judiziert, greift in ganz anderer 
Weise in die Prärogative der Politik ein als ein Verfassungsgericht, das der 
Politik begrenzende Grundsätze entgegenhält wie die „klassischen" Grund
rechte oder die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung. 
Die Entwicklung hat ihre eigene Logik auch insofern, als für die Realisierung 
wirtschafts- und sozialpolitischer, großenteils auch sonstiger gesellschaftspoliti
scher Programme dem Land weithin die Zuständigkeit fehlt. Allenfalls für die 
kulturstaatliche Programmatik gilt anderes 1 7 °. Aber auch sie ist längst nicht 
mehr frei von einem unübersichtlichen Spiel von Bundes- und interföderativen 
Ingerenzen. Auf der anderen Seite fordert gerade die Intensität, mit der Grund
gesetz und Bundesverfassungsgericht selbst die „klassischen" Grundrechte und 
die Verfassungsprinzipien der Rechtsstaatlichkeit realisieren, die bayerische 
Konkurrenz heraus. Wenn sich schon im Bunde zeigt, daß der Verfassungsstaat 
sich gerade darin zu bewähren hat, so schiene es als eine Selbstaufgabe Bayerns, 
auf diesen Ausweis verfassungsstaatlicher „Souveränität" zu verzichten 1 7 1 . Ein 
gleichgerichteter Sog entsteht aus der juristischen Technik. Je intensiver Rechts
staat und Grundrechte des Grundgesetzes interpretatorisch ausgemünzt sind, 
desto leichter fällt es auch in Bayern, sich auf sie zu berufen, desto zwingender 
ist es für den bayerischen Verfassungsgerichtshof, sie auch gegen bayerische 
Behörden, bayerische Rechtsvorschriften und Rechtsakte durchzusetzen. Darum 
gilt auch der Einwand nicht, die Europäische Menschenrechtskonvention habe 
über den Grundrechtsschutz des Grundgesetzes noch eine weitere, völkerrecht
liche Ebene gelegt und durch Europäische Menschenreclitskommission und Euro-

1 0 8 S. dazu Z A C H E R Hans F. , Zur sozialen Programmatik der Bayerischen Verfassung, 
i n : Verfassung und Verfassungsrechtsprechung, Festschrift zum 25jähr igen Bestehen des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 1972 S. 95 ff. 

1 0 9 S. nochmals oben A I a. E . 
1 7 0 S. zu den Möglichkei ten des Landes etwa K N A U S S Georg, Kulturhoheit der L ä n 

der — Chance oder Hypothek, i n : Freistaat Bayern, S. 161 ff. 
1 7 1 S. zu dieser Zielsetzung landesverfassungsrechtlicher Grundrechte P E R N T H A L E R 

Peter, Reform der Landesverfassungen im Hinb l i ck auf die Grundrechte, i n : „Der F ö 
deralismus und die Zukunft der Grundrechte" mit Beiträgen von Hans R . Klecatsky 
u. a., 1983, S. 79 ff., — grundsä tz l id i in die gleiche Richtung weisend, jedoch mit 
anderen Konsequenzen i . S. s tä rkerer Entfal tung der Eigenart L E I S N E R , (Anm. 164). 
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päischen Menschenrechtsgerichtshof zusätzlichen Gerichtsschutz etabliert. Viel
mehr zwingt gerade dies zum Umkehrschluß: weil im Hintergrund sogar noch 
europäische Garantien bestehen, ist es um so dringlicher, daß Bayern seine eige
nen verfassungsgerichtlichen Möglichkeiten ausschöpft, um vor jenen internatio
nalen Garantien selbst bestehen zu können. Von daher hat es auch seine innere 
Richtigkeit, daß der Verfassungsgerichtshof, der von seiner Errichtung (1947) 
an einen führenden Anteil an der Wiederaufrichtung und Neuorientierung des 
Rechtsstaates in Deutschland genommen hat m , sich in den späteren Jahrzehn
ten immer mehr in den Duktus der Interpretation einordnete, die das Grund
gesetz durch das Bundesverfassungsgericht gefunden hat 1 7 3 . Es geht dem Ver
fassungsgerichtshof ganz offenbar nicht darum, eine „bayerische Freiheit", den 
„bayerischen Rechtsstaat", zu schaffen 1 7 4 ; es geht ihm darum, in Bayern „die 
Freiheit", „den Rechtsstaat", so darzustellen, wie „Freiheit" und „Rechts
staat" auch von außen erwartet werden. 

3. Die Verfassung als Selbstdarstellung 

Dieses Gefälle der Verfassungsrechtsentfaltung hat wohl aber auch noch 
Gründe, die sich aus der Bayerischen Verfassung selbst ergeben. Die Bayerische 
Verfassung will nicht einen starken Staat der schwachen Bürger. Sie will einen 
wirksamen, sachgerecht angelegten Staat der starken Bürger 1 7 4 1 1 : partizipatorisch 
stark durch ihren Einfluß auf den versdiiedenen Ebenen und in den verschiede
nen Institutionen und Verfahrensweisen des Gemeinwesens; und als Individuum 
stark durch nachdrücklich formulierte und nachdrücklich sanktionierte Grund
rechte. D a ß Grundrechte und andere rechtsstaatliche Garantien auch in der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes besonders hervortreten, liegt ganz 
im Sinne dieser Grundhaltung der Verfassung. Und so sehr auch eine „geschlos
sene" politische Atmosphäre diese pluralistische Bereitschaft der Verfassung 
verdecken kann, so selbstverständlich ist diese doch und so kräftig vermag sie 
sich durchzusetzen, wenn sie nur in Anspruch genommen wird. 

Das Verhältnis des öffentlichen Bewußtseins zur gesellschaftlichen, kulturel
len, sozialen und wirtschaftlichen Programmatik dagegen ist zwiespältig. Hier 
sind Inhalt und Entfaltung der Verfassung eher Ausdruck bayerischer Mentali-

1 7 2 S. etwa den Beridi t von B A C H O F Ot to und J E S C H Dietr ich, Die Rechtsprechung 
der Landesverfassungsgerichte in der Bundesrepublik Deutschland (Jahrbuch des öffent 
lichen Rechts n. F . 6) 1957, S. 48 ff. 

1 7 3 S. etwa für die Grundrechte: L E I S N E R ( A n m . 161), S. 117. — S. neuerdings etwa 
zur Ü b e r n a h m e der grundgesetzlichen Wesensgehaltsdoktrin in die Bayerische V e r 
fassung H Ä B E R L E Peter, Die Wesensgehaltsgarantie des A r t . 19 Abs . 2 G G , 3. A u f l . 1983 
S. 297 ff. 

1 7 4 S. das Postulat von L E I S N E R ( A n m . 161), S. 125. 
1 7 4 a Z u der Bedeutung dieser Relat ion s. S C H M I D T Rainer, Lebensgefühl und Le 

gi t imat ion (Juristenzeitung 38) 1983, S. 725 ff., bes. S. 731. Siehe diese Arbei t auch 
zum Folgenden. 

33' 
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tat als Triebkräfte der bayerischen Politik. Carl Amery beschreibt in seinem 
Buch „Leb wohl geliebtes Volk der Bayern" 1 7 5 einen Wesenszug des bayeri
schen Stammes: die Bejahung der Welt, seiner „schönen Welt", der „schönen 
Materie als einen Schutz vor dem Nichts und dem Bösen" 1 7 6 . Das ist ein guter 
Schlüssel auch zum Verhältnis der Bayern zu weiten Teilen ihrer Verfassung. 
Da ist auf der einen Seite die Freude an der eigenen Welt deutlich geworden: 
im „Kulturstaat" (Art. 3 BV), in „Ehe und Familie" als der „natürlichen und 
sittlichen Grundlage der menschlichen Gemeinschaft", deren „Reinhaltung" und 
„Gesundung" eine Aufgabe des Gemeinwesens ist (Art. 124 Abs. 1, 125 Abs. 2 
BV), in den „gesunden Kindern", die „das köstlichste Gut eines Volkes" sind 
(Art. 125 Abs. 1 BV), in der Erziehung der Kinder „für das Wahre, Gute und 
Schöne" und „in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk" 
(Art. 131 Abs. 2 und 3 BV), in den „Denkmälern der Kunst, der Geschichte und 
der Natur", der „Landschaft", dem „deutschen Wald" und den „einheimi
schen Tier- und Pflanzenarten" (Art. 141 BV), im „bäuerlichen Eigentum" 
und im „Bauernland" (Art. 163 Abs. 3 und 4 BV) und in dem „gleichen sitt
lichen Wert" aller „ehrlichen Arbeit" (Art. 168 Abs. 1 BV). Da ist Identität. 
Das führt man gern im Munde. 

„Weltverbesserer", meint Carl Amery weiter1 7 7, haben es dagegen „in 
Bayern schwerer als anderswo". Und das trifft nun alle die Vorschriften, die 
darauf aus sind, eine gerechtere Welt als die bestehende zu machen — vor 
allem die Programme für die Wirtschafts- und Sozialordnung 1 7 8 . Nicht daß 
man keine gerechte Welt wollte. Nicht daß man keinen Fortschritt wollte. Aber 
wo ist da die Grenze zur „Weltverbesserung"? So wird man nicht ergründen 
können, ob die relative Vergessenheit des Wirtschafts- und Sozialprogramms der 
Bayerischen Verfassung 1 7 9 nur eine Folge davon ist, daß viele seiner Aussagen 
durch den Gang der Geschichte überholt erscheinen 1 8 °, ob sie wirklich nur von 
der Uberlagerung durch Bundes- und europäische Kompetenzen herrührt, oder 
ob man dieser Last nicht auch ganz gerne ledig geworden ist. 

Doch bleiben wir gerecht. Zumindest dreiundfünfzig Artikel der Bayerischen 
Verfassung beschreiben, wie Ehe und Familie, Bildung und Schule, Religion und 
Religionsgemeinschaften, die Wirtschaft, das Eigentum, die Landwirtschaft und 
das Arbeitsleben gestaltet werden sollen. Setzen wir dagegen, daß „jede Ver
fassung . . . der Versuch eines Volkes" ist, „sein besseres Ich gegen sich selbst 

1 7 5 1 9 8 0 . Zum Folgenden insbes. S. 1 3 ff. 
1 7 6 Zi tat S. 2 0 . 
1 7 7 Ebenda. 
1 7 8 S. o. A n m . 1 6 8 . — S. zur in der Tat p r ekä ren Lage mancher A r t i k e l U D E C h r i 

stian, Die Handschrift des „Bayerischen L ö w e n " , i n : „Das andere Bayern" (Anm. 1 3 8 ) 
S. 2 4 8 ff. 

1 7 9 Zur frühen Rea l i t ä t s. etwa S C H R E Y E R Klaus , Bayern — ein Industriestaat, 1 9 6 9 , 
insbes. S. 7 3 ff. 

1 8 0 So vor allem die A r t . 1 5 2 , 1 5 4 , 1 5 5 B V , die unmittelbar den wirtschaftlichen 
Notverhä l tn i s sen der Nachkriegszeit entsprachen. 



Vom Lebenswert der Bayerischen Verfassung 517 

darzustellen und durchzusetzen" 1 8 1 . Konnte es wirklich gelingen, unter so be
engenden Umständen wie denen des Jahres 1946 dieses „bessere Ich" so gleicher
maßen umfassend, differenziert und richtig darzustellen? Relativierende Korrek
tur war hier unvermeidlich. Aber Relativierung verdirbt die Geltung. So ist die 
Programmatik der Verfassung heute weniger eine kritische Instanz gegen das, 
was geschieht, als eine Überhöhung für das, was für richtig gehalten wird. Und 
letztlich erwächst hieraus — wenn die Umstände darauf drängen — doch auch 
die Möglichkeit, das „bessere Ich" darzustellen. Das wichtigste und erfolgreichste 
Beispiel ist Art. 141 BV: die Vorschriften über den Natur- und Denkmalschutz. 
Lange Zeit als „bayerische Idylle im deutschen Verfassungsrecht bespöttelt" 1 8 2 , 
erwies Art. 141 BV sich in besonderem Maße als prophetisch. Und gerade diese 
Norm wurde auch rechtlich nachdrücklich aktualisiert183. Es bedarf nur der 
Kräfte, die das, was in der Verfassung steht, auch wollen. Für sie ist sie dann ein 
Argument von höchstem Wert. 

Auf einen Bereich bayerischer Verfassungsaussage muß freilich noch gesondert 
hingewiesen werden: die Grundpflichten 1 8 4 . Das Grundgesetz und viele andere 
Landesverfassungen kennen Grundpflichten nicht. Die bewußteste Erfahrung, 
die den Nachkriegsverfassungen vorauslag, war, daß das Naziregime das Ge
meinwesen zu Lasten des Individuums und die Pflichten zu Lasten der Rechte 
überhöht hatte. Also wurden kompensierend das Gemeinwesen zugunsten des 
Individuums, die Pflichten zugunsten der Rechte vernachlässigt. Der Dienst an 
den Rechten des Individuums wurde für Jahrzehnte zum zentralen Auftrag 
des Gemeinwesens. Wenn derzeit eine Nachfrage nach Grundpflichten zutage 
tritt, so geht es um die Zurücknahme dieser Einseitigkeit, dieser Ubersteigerung 
— um die Wiederherstellung des Gleichgewichts 1 8 5 . Hat Bayern hier weniger 
zurückzunehmen? Wenn ja: ist das den Grundpflichten der Verfassung zuzu
schreiben? 1 8 6 Oder sind die Grundpflichten nur der verfassungstextliche Aus
druck einer politischen Haltung, die jene Einseitigkeit — noch — überdauert 
hat? Oder ist es am Ende gar nicht wahr, daß die Pflichten in der „Ordnungs
zelle Bayern" weniger vergessen wurden als anderswo? 

1 8 1 K R Ü G E R Herbert , A r t . „Verfassung" , H a n d w ö r t e r b u c h der Sozialwissenschaftcn, 
B d . 1 1 , 1 9 6 1 , S. 7 2 ff. ( 7 4 ) . 

1 8 2 M E D E R , Rechtsprechung, S. 4 5 7 . 
1 8 3 Zu den Einzelheiten s. etwa Z A C H E R , Verfassungsentwicklung S. 4 0 0 f.; M E D E R , 

Rechtsprechung S. 4 5 7 f.; T I L C H , Rechtsprechung S. 3 9 9 f. 
1 8 4 S. noch einmal A r t . 1 1 7 , 1 2 1 — 1 2 3 B V . 
1 8 5 S. zuletzt die Verhandlungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 

zum Thema „Grundpf l i ch ten als verfassungsrechtliche Dimension" mit den Referaten 
von V o l k m a r G Ö T Z und Hasso H O F M A N N , Veröffent l ichungen der Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer Hef t 4 1 , 1 9 8 3 , S. 7 ff. 

1 8 6 D a z u , wie die Grundpflichten von der Rechtsprechung aufgegriffen wurden, s. die 
E r l ä u t e r u n g e n zu den in A n m . 1 8 4 genannten A r t i k e l n bei Zacher, i n : N A W I A S K Y -
L E U S S E R - S C H W E I G E R - Z A C H E R , und bei M E D E R , Kommentar . 
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4. Die Stabilität des Textes 

So wesentlich sich die Verhältnisse seit 1946 geändert und so unterschiedlich 
sich Bedeutung und Geltung der verschiedenen Aussagen der Verfassung ent
wickelt haben, so wenig wurde der Text der Verfassung geändert: ganze vier 
mal. 1968 wurde die Bekenntnisschule durch die Christliche Gemeinschaftsschule 
abgelöst (Art. 135 BV) 1 8 7 . 1970 wurde das Mindestalter für das aktive Wahl
recht auf 18 Jahre, das Mindestalter für das passive Wahlrecht auf 21 Jahre 
gesenkt (Art. 7 Abs. 1,14 Abs. 2 BV) 1 8 8 . 1973 wurde das Verhältnis zwischen 
der Gliederung des Staatsgebietes und den Wahl- und Stimmkreisen neu um
schrieben (Art. 14 Abs. 1 BV); zugleich wurde das alte Quorum für Landtags
wahlen (mindestens 10 v. H . in einem Wahlkreis) durch die allgemeine Anfor
derung von 5 v. H . der Stimmen im Land ersetzt (Art. 14 Abs. 4 B V ) 1 8 9 . End
lich wurde am gleichen Tage die Garantie des öffentlichrechtlichen Rundfunks 
eingefügt (Art. l i l a BV) 1 9 0 . Sämtliche also eng begrenzte Änderungen! Da die 
Verfassung nur durch Volksabstimmung geändert werden kann (Art. 75 BV), 
ist die Zahl der Änderungen kein vollgültiger Indikator dafür, welches Bedürf
nis nach Änderungen tatsächlich besteht. Darum ist ein Blick auf die Ände
rungsanträge interessant, die nicht angenommen wurden m . Diese Anträge be-

1 8 7 Gesetz vom 22. Ju l i 1968, G V B l . S. 235. 
1 8 8 Gesetz vom 15. Jun i 1970, G V B l . S. 239. 
1 8 9 Gesetz vom 19. Ju l i 1973, G V B l . S. 389. 
1 9 0 Gesetz vom 19. Ju l i 1973, G V B l . S. 389. 
1 9 1 Die nachfolgende Liste entspricht mit Ausnahme der Nummern 1 bis 3 einer 

Liste, die mir freundlicherweise von der Bayerischen Staatskanzlei zur Verfügung ge
stellt wurde. 

1. Ant rag Stock (SPD) und D r . Linnert ( F D P ) vom 31. 1. 1947, I .Wahlperiode B e i 
lagen 4 und 35, A r t . 14 (Abschaffung der Zehnprozentklausel). 

2. Ant rag Hausleiter und Neumann vom 21.1 .1949, I .Wahlper iode Beilage 2129, 
A r t . 14 Abs. 1 ( Ä n d e r u n g des Wahlsystems). 

3. Ant rag Bauer ( B H E ) u . a . und Bielmeier (BP) u . a . vom 15.7 .1951, II . W a h l 
periode Beilage 4382 (Abschaffung des Senats). 

4. Ant rag Rabenstein ( F D P ) vom 26. 11. 1953, II. Wahlperiode Beilage 4878, A r t . 19 
(Verlust der Mitgliedschaft beim Landtag durch Wechsel der Partei). 

5. Ant rag D r . Eberhardt ( F D P ) vom 28.1 .1958, III . Wahlperiode Beilage 3121, 
A r t . 75 (ver fassungsändernde Gesetze des Landtages bedürfen keines V o l k s 
entscheids). 

6. Ant rag D r . Seidl ( C S U ) vom 13.11.1961, I V . Wahlperiode Beilage 2632, eine 
Vie l zah l von A r t i k e l n (Verwaltungsvereinfachung). 

7. Ant rag D r . Dehler ( F D P ) vom 28. 4. 1965, V . Wahlperiode Beilage 1987, A r t . 75 
(Abschaffung des Volksentscheids). 

8. Ant rag D r . Seidl ( C D U ) vom 5. 2. 1970, V I . Wahlperiode Beilage 2808, A r t . 76 
(Abschaffung des Volksentscheids). 

9. Ant rag D r . Huber ( C S U ) vom 5.2.1970, V I . Wahlperiode Beilage 2813, A r t . 11 
(„Die Gemeindebürge r sollen an der Selbstverwaltung in angemessener Weise be
teiligt werden"). 

10. An t rag D r . Huber ( C S U ) vom 5.2.1970, V I . Wahlperiode Beilage 2815, A r t . 16 
und 44 (Ver längerung der Legislaturperiode auf 5 Jahre). 
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ziehen sich ganz überwiegend auf das organisatorische Verfassungsrecht, wäh
rend nur ein einziger Antrag 1 9 2 eine Sachordnungsfrage (Lernmittelfreiheit und 
Schülerbeförderung) zum Gegenstand hat. Das bestätigt Hans Nawiaskys An
nahme 1 9 3 , daß die Bayerische Verfassung vor allem durch ihre organisatorischen 
Strukturen wirkt. 

C) Sinnhaftigkeit von Landesverfassungsrecht 

Am Ende werden deutliche Zäsuren sichtbar. Als „Organisationsstatut" des 
Landes ist die Verfassung unentbehrlich, hat sie nicht allen Fehlentwicklungen 
widerstanden, grundsätzlich aber gute Dienste geleistet und das politische Leben 
in Bayern wesentlich bestimmt. Die Unterordnung Bayerns unter den Bund und 
seine Einbindung in die interföderative Kooperation sowie die europäische Inte
gration und die internationale Öffnung und Verflechtung sowohl der Bundes
republik als auch des Landes haben aber die Wirksamkeit der Verfassung als 
Organisationsstatut verändert und vermindert. Gleichwohl bleibt das Land als 
der Organismus, der da nach innen autonom und nach außen vielfältig offen und 
verstrickt ist, doch gerade durch dieses Organisationsstatut maßgeblich und 
leistungsfähig und freiheitssichernd verfaßt. 

Als Gewährleistung der „klassischen" Grundrechte (der Freiheits-, Gleich-
heits-, Verfahrens- und Statusrechte) und der sonstigen Wesenselemente des 

11. Ant rag D r . Huber ( C S U ) vom 5.2.1970, V I . Wahlperiode Beilage 2816, A r t . 77 
(Festlegung der Behördenzus tänd igke i t durch die Staatsregierung). 

12. Ant rag Gabert (SPD) vom 19. 2. 1970, V I . Wahlperiode Beilage 2883, A r t . 11 (Ge
meindeentscheid, Gemeindebegehren). 

13. Antrag Gabert (SPD) vom 19.2.1970, V I . Wahlperiode Beilage 2884, A r t . 25 
(Rechte der Ausschüsse). 

14. Ant rag Gabert (SPD) vom 19.2.1970, V I . Wahlperiode Beilage 2885, A r t . 25 a 
(Rechte des Petitionsausschusses). 

15. Ant rag Bczo ld ( F D P ) vom 3.12.1971, L T - D r s . 7/1615, A r t . 10 (Schaffung von 
Regionen). 

16. Ant rag Hacger ( F D P ) v o m 23.6 .1977, L T - D r s . 8/5629, A r t . 14 (Wählba rke i t 
mit 18). 

17. Volksbegehren, Vertrauensmann Gabert, Bekanntmachung vom 30. 8. 1977, Bayer i -
sdier Staatsanzeiger N r . 35 vom 2.9 .1977, A r t . 132 (Lernmittelfreiheit, Schüler
be fö rde rung) . 

18. Ant rag D r . Rothemund (SPD) vom 19. 4. 1978, L T - D r s . 8/7950, A r t . 115 a (Rechte 
der Ausschüsse). 

19. Ant rag D r . Rothemund (SPD) vom 7.12.1978, L T - D r s . 9/152, A r t . 25 (Rechte 
des Untersuchungsausschusses). 

20. An t rag D r . Rothemund (SPD) vom 12. 7. 1979, L T - D r s . 9/2020, A r t . 68 (Besetzung 
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs). 

21. Ant rag D r . Rothemund (SPD) vom 10.11.1981, L T - D r s . 9/10151, A r t . 115 (Ge
setz über den Pet i t ionsausschuß) . 

l f t 2 S. A n m . 191 N r . 17. 
1 9 3 S. den Text zu A n m . 13. 
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Rechtsstaat (Gewaltenteilung, Rechtssicherheit, Vertrauensschutz, Verhältnis
mäßigkeit usw.) hat die Verfassung, verwirklicht vor allem durch einen ener
gischen und kreativen Verfassungsgerichtshof, wesentlich dazu beigetragen, auf 
den Trümmern eines Unrechtsstaates das Haus eines freiheitlichen Rechtsstaates 
zu errichten. Und sie fuhr, auch nachdem das Grundgesetz analoge Garantien 
etablierte und die Völkerrechtsordnung sie international überwölbte, darin fort, 
Bayern auch in sich als einen freiheitlichen Rechtsstaat zu bewähren. Ob der 
Nutzen integraler Selbstdarstellung bayerischer Rechtsstaatlichkeit nicht zu
weilen durch den Schaden aufgehoben wird, den der bayerische Anteil am 
„Rechtswegestaat" bewirkt, ist freilich nicht immer sicher. 

Bleiben die gesellschafts-, kultur-, wirtschafts- und sozialpolitischen Verfas
sungsprogramme; und bleibt der Beitrag, den Grundpflichten zu einer ausgewo
genen Beschreibung des Verhältnisses des Bürgers zum Gemeinwesen leisten 
können. Hier ist die Umsetzung der Verfassung schwächer. Hier fehlt auch die 
Konkurrenz des Grundgesetzes194. Dafür begründet das Grundgesetz vielfache 
einschlägige Kompetenzen des Bundes — am wenigsten noch für die kultur
staatliche Programmatik 1 9 5 . Aber die Unterschiede der Relevanz der Baye
rischen Verfassung für Politik, Recht und Gesellschaft decken sich nicht mit der 
Dichte grundgesetzlicher und bundesrechtlicher Uberlagerungen und interföde
rativer Verfremdung. Die Irritation hat allgemeinere Gründe. Verfassungspro
gramme — und auch Grundpflichten sind im allgemeinsten Sinne Programme — 
bedürfen in besonderem Maße der positiven Verwirklichung. Sie sind in erster 
Linie Argumente im vielfältigen Prozeß der Politik. Das „Ob" und das „Wie" 
ihres Einsatzes und ihrer Wirkung hängen von den vielfältigsten Umständen 
ab: ob hinreichend wirksame Faktoren ihre Ziele verfolgen; ob diese aus dem 
Verfassungsrecht argumentieren; ob sie gerade auch aus der Landesverfassung 
argumentieren; welche Durchsetzungskraft sie haben usw. Dieser politische 
Prozeß selbst ist nun im äußersten Maße komplex: in Ebenen (von den Ge
meinden bis zum Bund, von der Bundesrepublik bis zu den Vereinten Nationen) 
und nach Faktoren (Parteien, Verbände, veröffentlichte Meinung usw.) geglie
dert und daraus gefügt. Zwei „Zufallsspiele" interferieren also: ob eine Politik 
die Sache des Programms trifft; und ob diese Politik einen Bezug zur Landes
verfassung findet. 

Daran muß sich die Frage anschließen, welchen Sinn Sachprogramme in einer 
Landesverfassung haben können. Stellen sie nicht eher eine Selbstgefährdung 
der Landesverfassung dar als ihre Vervollständigung? Kann die Landesverfas
sung die Integrationswirkung, die gerade von ihren Sachnormen ausgehen soll 1 9 6 , 
noch ausüben, wenn das Staatsvolk 1 9 7 , das ihr unterworfen ist, frei zwischen 

1 9 4 Völkerrechtl iche Instrumente wie die Europäische Sozialcharta oder der U N - P a k t 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte können hier kaum konkurrieren. 

1 9 5 S. dazu H Ä B E R L E Peter, Kulturverfassungsrecht im Bundesstaat, 1 9 8 0 . 
1 9 6 S M E N D Rudolf , Verfassung und Verfassungsrecht, i n : S M E N D Rudolf , Staatsrecht

liche Abhandlungen und andere Aufsä tze , 2 1 9 6 8 , S. 1 1 9 ff., insbes. S. 2 1 5 ff., 2 6 0 ff. 
1 9 7 S. dazu jüngst S A C H S Michael, Das Staatsvolk in den Lände rn (Archiv des öffent-
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den Ländern wechseln kann (Art. 11, 33 Abs. 1 GG)? 1 9 8 Wenn dieses Staatsvolk 
auch auf andere, weitere Gemeinwesen — den Bund, die Europäischen Gemein
schaften — hin orientiert ist? Wenn für die Politik die landesstaatliche nur eine 
mögliche Ebene unter anderen, oft eine zufällige, selten eine nur landesstaat
liche, nie mehr eine geschlossene landesstaatliche Ebene ist? Die Fragen wiegen 
schwer. Und doch gibt es Gegenfragen. Der Bundesstaat lebt per definitionem 
und in der Sache davon, daß Bund und Glieder Staaten sind 1 9 9 . Fordert das im 
Bundesstaat, der ein Verfassungsstaat ist, nicht auch, daß sie ihren Anteil an 
der Verfassungskultur des Gesamtstaates 2 0 ° , am gesamtstaatlichen Verfassungs
recht 2 0 1 und an der gesamtstaatlichen Verfassungslegitimation 2 0 2 leisten? Ist es 
nicht gerade eine Kompensation der bundesstaatlichen Verkürzung und Be
drängnis ihrer Staatlichkeit, sich wenigstens durch die Verfassung als ein Ge
meinwesen zu erweisen, das sich selbst eine „ganze" Politik zurechtlegt?203 

A N L A G E 

Zusammenstellung von Bund-Länder- und Länder-Kommissionen * 

Erstellt von der Bayerischen Staatskanzlei aufgrund der Angaben der Bayeri
schen Staatsministerien im April 1983. 

Doppelnennungen ergeben sich aus der Teilnahme von Vertretern mehrerer 
Staatsministerien. 

liehen Rechts 108) 1983, S. 88 ff. — Zur Problematik auch P E R N T H A L E R Peter und W E B E R 
K a r l , Landesbürgerschaf t und Bundesstaat, 1983; P E R N T H A L E R Peter, Land , V o l k und 
Heimat als Kategorien des österreichischen Verfassungsrechts, o. J . (1982?). 

1 9 8 H i n z u kommt auch die europarechtlichc Fre izügigkei t sowie die limitierte inter
nationale Fre izügigke i t . 

1 9 9 S. N A W I A S K Y Hans, Der Bundesstaat als Rechtsbegriff, 1920, insbes. S. 28 f., 66. 
Zur Integrationswirkung der Verfassung im Bundesstaat s. S M E N D (Anm. 196), S. 223 ff., 
268 ff. 

2 0 0 S. H Ä B E R L E Peter, Vcrfassungslehre als Kulturwissenschaft, 1982. 
2 0 1 S. H Ä B E R L E Peter, Kommentierte Verfassungsrechtsprechung, 1979, S. 213 f.; s.a. 

dens. ( A n m . 195) S. 47 f., 53, 59. 
2 0 2 S. P E R N T H A L E R Peter, D i e S t aa t sg ründungsak t e der österreichischen Bundes länder , 

1979, S. 17. 
2 0 3 Z u m Verfassungsauftrag der Bundes länder s. P E R N T H A L E R Peter auße r an den 

vorzitierten Or ten ( A n m . 197, 202) zuletzt vor allem i n : Reform der Landesverfassun
gen im Hinb l i ck auf die Grundrechte ( A n m . 171). Zahlreiche weitere Nachweise, vor 
allem auch aus dem schweizerischen Schrifttum s. in den zitierten Veröffent l ichungen 
Pernthalers. — Der Verfasser darf in diesem Zusammenhang an seine These erinnern, 
das Landesverfassungsrecht, das die Kompetenzen des Landes überschreitet , wegen des 
Charakters der Landesgrundordnung, nur ruhen zu lassen: Entwicklung R d N r . 28 ff., 
insbes. R d N r . 34. 

Anmerkung des Verfassers: D ie Originalzusammenstellung war typographisch 
intensiver gegliedert (Absä tze , wo jetzt Strichpunkte sind). 
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Der in dem Beschluß verwendete Begriff „Kommissionen" ist nicht näher er
läutert. Die Staatskanzlei hat den Staatsministerien für deren Beiträge keine 
Definition vorgegeben, so daß unterschiedliche Auslegungen nicht ausgeschlossen 
sind. Besprechungen, die der Abstimmung unter den für bestimmte Sachbereiche 
zuständigen Beamten dienen, sind in der Regel nicht einzeln aufgeführt, eben
sowenig ad-hoc eingesetzte Arbeitsgruppen. 

Bayerische Staatskanzlei: Ministerpräsidentenkonferenz; Besprechung der Re
gierungschefs von Bund und Ländern; Besprechung der Chefs der Staats- und 
Senatskanzleien der Länder; Besprechung der Chefs der Staats- und Senats
kanzleien der Länder mit dem Chef des Bundeskanzleramts; Rundfunkkom
mission der Ministerpräsidenten; Rundfunkreferentenbesprechungen mit Ar
beitsgruppen; Grenzkommission Bundesrepublik Deutschland/DDR; Grenz
kommission Bundesrepublik Deutschland/Republik Österreich; Tagung der 
Grenzbevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowa
kei; Konferenz der gesamtdeutschen Referenten der Länder mit dem Bundes
minister für innerdeutsche Beziehungen; Länderarbeitsgruppe zum neuen Be
teiligungsverfahren bei Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaften auf Ge
bieten, die zur Gesetzgebungskompetenz der Länder gehören oder deren wesent
liche Interessen berühren; Hauptkonferenz der Landeszentralen für politische 
Bildungsarbeit und der Bundeszentrale; Konferenz der Direktoren der Landes
zentralen und der Bundeszentrale; Publizistenkonferenz der Landeszentralen 
und der Bundeszentrale; Pädagogikkonferenz der Landeszentralen und der 
Bundeszentrale; Filmkonferenz der Landeszentralen und der Bundeszentrale; 
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder; Beraten
der Deutsch-Amerikanischer Ausschuß für die Truppenübungsplätze Grafen
wöhr, Hohenfels und Wildflecken (beteiligt Bund, US-Streitkräfte, Freistaat 
Bayern und — soweit Wildflecken betroffen — Hessen); Gemeinsamer Sicher
heitsausschuß für die von den US-Streitkräften genutzten Schießanlagen (be
teiligt Bund, US-Streitkräfte, Freistaat Bayern); Tagung der für Angelegen
heiten der Bundeswehr und der ausländischen Streitkräfte zuständigen Obersten 
Landesbehörden; Deutsch-amerikanische Manöverkonferenz. 

Bayerisches Staatsministerium des Innern: Ständige Konferenz der Innen
minister der Länder mit Arbeitskreis I „Staatsrecht, Verwaltung und Verwal
tungsgerichtsbarkeit" mit Unterausschüssen, Arbeitskreis II „öffentliche Sicher
heit und Ordnung" mit Unterausschüssen, Arbeitskreis III „Kommunale An
gelegenheiten" mit Unterausschüssen, Arbeitskreis IV „Verfassungsschutz" mit 
Unterausschüssen, Arbeitskreis V „Feuerwehrangelegenheiten, Rettungswesen, 
Katastrophenschutz und Zivilverteidigung" mit Unterausschüssen; Tagung der 
Amtsleiter für Verfassungsschutz von Bund und Ländern mit Fachtagungen und 
Untergruppen; Ständiger Ausschuß für zivile Verteidigung mit Unterausschüs
sen; Kooperationsausschuß (ADV) Bund-Länder-Kommunaler Bereich mit Ar
beitsgruppen; Aufsichtsreferenten der Statistischen Landesämter. Gremien un
terhalb Ministerialebene: Amtsleiterkonferenz der Statistischen Landesämter 
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und des Statistischen Bundesamtes mit weiteren nachgeordneten überregionalen 
Gremien, Amtsleitertagung der Statistischen Landesämter; Arbeitskreis der Län
der für Fragen der Sparkassen, Girozentralen und öffentlichen Bausparkassen; 
Arbeitsgemeinschaft der Leiter deutscher Verwaltungs- und Sparkassen-Bildungs
einrichtungen; Unterhaltssicherung — Länderkonferenz mit Arbeitsgruppe; Ar
beitsgemeinschaft der leitenden Veterinärbeamten der Länder (ArgetVet) mit 
Ausschüssen; Veterinäraussehuß beim BM für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten; Studienreformkommission Tiermedizin; Länderarbeitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA) mit ständigen Arbeitsgruppen und weiteren Ausschüssen; Bund-
Länderausschuß für das Rettungswesen; Arbeitsgruppe Luftrettung; Arbeits
ausschuß des BMI „Verwendung von Giftstoffen für Sabotagezwecke, Schutz 
und Versorgung der Zivilbevölkerung und der Streitkräfte nach dem Wasser
sicherstellungsgesetz"; Lenkungsausschuß des Fachnormenausschusses Feuerwehr
wesen im Deutschen Institut für Normung; Arbeitskreis für Fragen der Be
schäftigung ausländischer Arbeitnehmer; Arbeitsgemeinschaft der Polizeipräsi
denten in der Bundesrepublik Deutschland; Arbeitstagung der Leiter der Wasser
schutzpolizeien der Länder; Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Schutzpolizeien 
in den Städten Berlin, Hamburg, Frankfurt, München; Bund-Länder-Fachaus
schuß für den Straßenverkehr und die Verkehrspolizei (StVO); Bund-Länder-
Fachausschuß „Zulassung von Personen zum Straßenverkehr" (StVZO Teil A) 
mit U A „Fahrerlaubnisprüfung"; Bund-Länder-Fachausschuß „Fahrlehrerrecht" 
mit Arbeitsgruppen; Bund-Länder-Fachausschuß „Ordnungswidrigkeit im Stra
ßenverkehr"; Bund-Länder-Fachausschuß „Verkehrserziehung"; Internationale 
Arbeitsgruppe der Europäischen Gemeinschaft zum Thema „Innere Sicherheit" 
mit Unterarbeitsgruppen; Arbeitsbesprechung zur besseren Bekämpfung der Ei
gentumskriminalität; Kuratorium bei der Polizei-Führungsakademie; Kurato
rium der Wasserschutzpolizei Hamburg; Kuratorium der Schule für Verfassungs
schutz; Deutsches Polizeisportkuratorium; Projektleitung „Kriminalpolizeiliches 
Vorbeugungsprogramm"; Konferenz der für das Gesundheitswesen zuständigen 
Minister und Senatoren der Länder; Arbeitsgemeinschaft der leitenden Medi-
zinalbeamten der Länder (AGLMB) mit Ausschüssen und Arbeitsgruppen; Stän
diger Arbeitskreis der Drogenbeauftragten des Bundes und der Länder; Ständi
ger Arbeitskreis der für die Psychiatrie zuständigen Referenten des Bundes und 
der Länder; Länderausschuß für Immissionsschutz (LAI); Bund-Länder-Aus
schuß für Umweltchemikalien; Verwaltungsrat des Instituts für Medizinische 
und Pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP); „Gesamtprogramm zur Krebs
bekämpfung" beim Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit; Mini
sterkonferenz der Arbeitsgemeinschaft der Bauminister der Länder (ARGEBAU); 
Allgemeiner Ausschuß der A R G E B A U mit Fachkommissionen und Arbeits
kreisen; Baufinanzierungsausschuß der A R G E B A U mit Fachkommissionen; Län
derarbeitsgemeinschaft Hochbau mit Arbeitsgruppen; Schulbauinstitut der Län
der; Bund-Länder-Ausschuß E D V im Hochbau (DVH); Arbeitskreis Maschinen 
und Elektronik staatlicher und kommunaler Verwaltungen; Richtlinien auf dem 
Gebiet des Bauwesens (RBBau-Ausschuß); Ständige Konferenz der Leiter der 
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Straßenbauverwaltungen der Länder; Bund-Länder-Ausschuß „Ingenieurbio
logie und Landschaftsgestaltung" im Straßenbau; Ausschuß „Verdingungwesen" 
der Finanzbauverwaltungen der Länder (AVF); Arbeitskreis zur Koordinie
rung der Bauvergabeangelegenheiten der Länder; Länderausschuß Bauwirtschaft 
beim Bundeswirtschaftsminister; Bund-Länder-Fachausschuß zur Bautechnik; Ar
beitsausschuß Verdingungswesen im Straßen- und Brückenbau (AV-StB); Bund-
Länder-Fachausschuß für Brücken- und Ingenieurbau; DV-Koordinierungsaus-
schuß Bund-Länder (Straßenbau); Arbeitskreis für Finanzierungsfragen des Ge
meindeverkehrs (FAK); Bund-Länder-Ausschuß nach § 7 K H G ; Projektbeglei
tender Ausschuß für das Forschungsprojekt „Standards für Programmplanung 
im Krankenhausbau" — § 7 K H G ; Arbeitsausschuß Entschädigungsfragen beim 
Grunderwerb für den Straßenbau; Bund-Länder-Arbeitsgruppe Ermittlung des 
Erhaltungsbedarfs für Bundesfernstraßen; Vorbereitender Ausschuß EG-Har
monisierung im Bauwesen; Länderfachausschuß Straßenbaurecht; Bund-Länder-
Arbeitsgruppe Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht; Arbeitsgruppe der Betriebs
dezernenten des Bundes und der Länder (Unterhaltung der Bundesfernstraßen); 
Bund-Länder-Arbeitskreis Überarbeitung der Fußgänger-Überweg-Richtlinien; 
Bund-Länder-Arbeitskreis Überarbeitung der Richtlinien für die Entwurfsgestal
tung im Straßenbau; Bund-Länder-Ausschuß Straßenmarkierung; Bund-Länder-
Arbeitskreis zusätzliche technische Vorschriften für die Ausführung von Kunst
bauten; Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des Rheins; Bund-
Länder-Ausschuß Straßendatenbank; Arbeitskreis Sportstättenberatungsstelle 
der Länder; Gesprächskreis zur Verbesserung der Wettbewerbsverhältnisse auf 
dem Baumarkt beim Bundesminister für Wirtschaft. 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz: Justizministerkonferenz; Unteraus
schuß der Justizministerkonferenz (JMK) für die organisatorische Ausgestaltung 
der Bewährungshilfe; Unterausschuß der J M K zur Überarbeitung der Richtlinien 
für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren; Unterausschuß der J M K für 
die Organisation der Staatsanwaltschaft; Unterausschuß der J M K „Hilfsbeamte 
der Staatsanwaltschaft" ; Straßenverkehrs-Sicherheitsausschuß ; Sachverständigen
kommission für den gewerblichen Rechtsschutz; Sachverständigenkommission 
für das Urheberrecht; Arbeitsgruppe EDV-Grundbuch (Recht); Strafvollzugs
ausschuß; Ausschuß der J M K zur Reform der Juristenausbildung; Unteraus
schuß der J M K zur Koordinierung der einstufigen Juristenausbildung; Kom
mission für Datenverarbeitung; Aktenordnung; Unterkommission der J M K ; 
Ausschuß für Justizstatistik; Kommission für Fragen der Personalbedarfsrech
nungen; Arbeitskreis „Notstandsplanung Justiz"; Programmkonferenz der Deut
schen Richterakademie; Koordinierungsausschuß für die Rechtspflegerausbil
dung; Rationalisierungskonferenz der Landesjustizverwaltungen; Kommission 
für das Insolvenzrecht; Besoldungskommission der Landesjustizverwaltungen; 
Konferenz der Kostenrechtsreferenten der Landesjustizverwaltungen und des 
Bundesministers der Justiz; Konferenz der Rechtshilfereferenten der Landes
justizverwaltungen und des Bundesministers der Justiz. 
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Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Ständige Konferenz 
der Kultusminister (mit Amtschefskonferenz, 4 Hauptausschüssen und mehreren 
Unterausschüssen und Kommissionen); Sportministerkonferenz (mit Sportrefe
rentenkonferenz); Jugendministerkonferenz (ihr zugeordnet: Arbeitsgemein
schaft der obersten Landesjugendbehörden mit mehreren Kommissionen); Ge
meinsame Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (Gemein
schaftsaufgabe) mit 4 Ausschüssen und mehreren Arbeitsgruppen; Ausschuß 
„Akademienvorhaben"; Planungsausschuß für den Hochschulbau (Gemein
schaftsaufgabe) mit 6 Unterausschüssen; Koordinierungsausschuß nach dem Ge
meinsamen Ergebnisprotokoll betreffend das Verfahren zur Abstimmung von 
Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen vom 30. 5. 1972; Wissenschafts
rat; Verwaltungsausschuß der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen 
(mit 3 Unterausschüssen); Ausschuß für Hochschulstatistik; Überregionale Stu-
dienreformkommissionen (Ständige Kommission für die Studienreform sowie 
Fachkommissionen); Länderausschuß nach § 9 Berufsbildungsförderungsgesetz; 
Vollversammlung und Exekutivkomitee des Bundeswettbewerbs der Schulen 
„Jugend trainiert für Olympia"; Deutsche Sportkonferenz (DSK) (mit Len
kungsausschuß); Deutsches Nationalkomitee für das Europäische Denkmalschutz-
jahr (mit Arbeitsgruppe); Hauptausschuß der Deutschen Forschungsgemeinschaft; 
Senat der Max-Planck-Gesellschaft; Bewilligungsausschuß für die Sonderfor
schungsbereiche; Auswahlausschuß für das Heisenbergprogramm; Bilaterale 
Kommissionen für den Unterricht ausländischer Schüler. 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen: Konferenz der Landesfinanz-
minister; Finanzplanungsrat (mit Arbeitskreis und ad-hoc-Arbeitsgruppen); 
Ausschuß für Kreditfragen der öffentlichen Hand nach § 18 Abs. 3 des Stabili
tätsgesetzes i. d. F. des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 18. 3. 1975; Bund-
Länder-Arbeitsausschuß für „Haushaltsrecht und Haushaltssystematik"; Aus
schuß für die Automation der Haushaltswirtschaft; Arbeitsausschuß „Kassen-
und Rechnungswesen"; Arbeitskreis „Steuerschätzungen"; Ausschuß für Finanz-
und Steuerstatistik beim Statistischen Bundesamt; Arbeitskreis für Beamten
rechtsfragen; Arbeitskreis der Länder für Besoldungsfragen; Arbeitskreis für 
Versorgungsfragen der Länder; Besoldungskommission des Bundes; Tarif ge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) mit Untergruppen; Arbeitskreis Kostenbe
rechnung; Arbeitskreis Arbeitsplatzbewertung; Bewertungskommission des Bun
des und der Länder (dazu mehrere Unterkommissionen); Bund-Länder-Kom
mission „Reisekosten-, Umzugskosten- und Beihilferecht"; Koordinierungsaus
schuß gem. § 8 Steuerbeamtenausbildungsgesetz; Tagungen der Steuerabteilungs
leiter bzw. der für die Organisation der Steuerverwaltungen zuständigen Ab
teilungsleiter sowie der Referenten der obersten Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder (mit Arbeitsgruppen zu einzelnen Teilbereichen); Arbeitsgemein
schaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutsch
land (AdV) mit 6 Arbeitskreisen und einer Sachkommission; Konferenz der 
Entschädigungsreferenten der Länder (mit Unterausschuß „Heilverfahren"); 
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Arbeitsstab Verteidigungslasten des Bundes und der Länder; Arbeitskreis der 
Wohnungsfürsorgereferenten des Bundes und der Länder; Arbeitskreis der Län
der für Sparkassen, Girozentralen und öffentlich-rechtliche Bausparkassen; Ar
beitsgemeinschaft von Verwaltungen des Bundes und der Länder über Vor
druck- und Bürowesen; Budgetausschuß der Bund-Länder-Kommission für Bil
dungsplanung (BLK); Gemeinsame Kommission für Bildungsplanung und For
schungsförderung mit Ausschüssen; Ausschuß Forschungsförderung der gemein
samen Kommission; Ausschuß für Finanzierungfragen der Bund-Länder-Kom-
mision nach § 7 Krankenhausfinanzierungsgesetz; Länderarbeitsgemeinschaft 
Hochbau — L A G ; Arbeitsausschuß „Bauingenieurwesen" in der Finanzbauver
waltung; Arbeitsausschuß „Verteidigungswesen" der Finanzbauverwaltung der 
Länder (AVF); Arbeitsausschuß für die Richtlinien für die Durchführung von 
Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltungen 
(RBBau); Bund-Länder-Ausschuß Datenverarbeitung (Hochbau) (DVH); Ar
beitskreis für nichtsteuerliche Grundstückswerte (AfG); Tarifgremium gem. Art. 
56 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut. Bund-Länderbesprechung 
für Tariffragen der bei den alliierten Streitkräften beschäftigten Arbeitnehmer; 
Arbeitskreis Kommunalfinanzen. 

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr: Wirtschaftsmini
sterkonferenz; Arbeitskreis Alarmplanung; Länderausschuß Atomkernenergie; 
Bund-Länderausschuß öffentliches Auftragswesen ; Bund-Länderausschuß Außen-
wirtsdiaft; Bund-Länderausschuß Arbeitsausschuß Baupreise; Bund-Länderaus
schuß Bau Wirtschaft; Bund-Länderausschuß Bergbau mit Arbeitskreisen Berg
behördliche Verordnungen, Markscheidewesen, Rechtsfragen, Erhebung und Be
richterstattung, Personal- und Ausbildungsfragen; Bund-Länderausschuß Beruf
liche Bildung; Bund-Länderausschuß Beschaffungswesen; Beschlußrat; Bund-
Länderausschuß Bodenforschung; Arbeitskreis Börsen- und Wertpapierfragen; 
Bund-Länderausschuß Chemie, Kautschuk und Asbest; Arbeitskreis EG-Refe
renten der Wirtschaftsministerien der Länder; Bund-Länderausschuß E D V - und 
Elektroindustrie; Bund-Länderaussdiuß Elektrizitätswirtschaft; Bund-Länder
ausschuß Glaswirtschaft; Arbeitskreis „Lastverteilung Elektrizität" beim BWMi; 
Arbeitskreis „Lastverteilung Gas" beim BWMi; Arbeitskreis Energiepreise; 
Arbeitskreis Energiepolitik und Energiewirtschaft der Wirtschaftsministerkon
ferenz mit Bund-Länderausschuß Regionale Aspekte der Energiemarktentwick
lung; Länderausschuß Entwicklungshilfe; Bund-Länderausschuß Fahrzeugbau; 
Bund-Länderausschuß Filmwirtschaft und Filmförderung; Bund-Länderausschuß 
Forschung; Bund-Länderausschuß Fremdenverkehr ; Bund-Länderausschuß Hand-
werkswirtschaft und Gewerbeförderung im Handwerk; Bund-Länderausschuß 
Gewerberecht; Bund-Länderausschuß Glas, Keramik, Steine und Erden, Kunst
stoff Verarbeitung; Bund-Länderausschuß Handel; Bund-Länderausschuß Hand
werksrecht und Schornsteinfegerwesen; Bund-Länderausschuß Holz, Zellstoff, 
Papier und Druck; Bund-Länderausschuß Industrie- und Handelskammern; 
Bund-Länderausschuß Innerdeutscher Handel; Bund-Länderausschuß Verfah-



Vom Lebenswert der Bayerischen Verfassung 527 

rensausschuß Innerdeutscher Handel; Bund-Länderausschuß Kartellrecht; Ar
beitskreis des Konjunkturrates für die öffentliche Hand; Bund-Länder-Kom
mission nach § 7 Krankenhausfinanzierungsgesetz; Bund-Länderausschuß Textil, 
Bekleidung, Lederwirtschaft; Bund-Länderausschuß Luft- und Raumfahrttech
nik; Bund-Länderausschuß Gesetzliches Meßwesen mit Arbeitskreis Eichauf-
sichtsbeamten, Arbeitsausschuß Rationalisierung im Eichwesen; Bund-Länder
ausschuß Messen und Ausstellungen; Bund-Länderausschuß Mineralöl; Bund-
Länderausschuß Mittelstand; Bund-Länderausschuß Metall, Metallverarbeitung; 
Bund-Länderausschuß Preisauszeichnung; Arbeitskreis Preisbildung und Preis
prüfung bei öffentlichen Aufträgen; Bund-Länderausschuß Wirtschaftliche Fra
gen der Presse; Bund-Länderausschuß Rationalisierung; Arbeitskreis des Regio
nalreferenten der Länder; Bund-Länderausschuß Sektorale Strukturpolitik; 
Planungsausschuß der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt
schaftsstruktur" mit Unterausschuß; Bund-Länderausschuß Schiffbau; Arbeits
kreis Sparkassen, Girozentralen, öffentliche Bausparkassen mit Unterausschuß 
des Arbeitskreises; Bund-Länderausschuß Statistik; Arbeitskreis der Steuer
referenten der Wirtschaftsministerien des Bundes und der Länder; Arbeitskreis 
Umweltschutz der Wirtschaftsministerkonferenz; Bund-Länderausschuß Ver
braucherfragen; Arbeitskreis Versicherungsaufsichtsbehörden der Länder; Ar
beitskreis Versicherungsaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder; Bund-
Länderausschuß Versorgungswirtschaft der Kartellbehörden; Wirtschaftspoliti
scher Ausschuß Bund/Länder mit Unterausschuß Gesamtwirtschaftliche (bzw. 
mittelfristige) Projektionen für die Bundesländer des Wirtschaftspolitischen 
Ausschusses Bund/Länder; Bund-Länderausschuß Wirtschaftliches Prüfungs- und 
Beratungswesen (Wirtschaftsprüfer); Bund-Länderausschuß Zivile Verteidigung 
mit Arbeitskreis Erarbeitung von DurchführungsVorschriften zum Wirtschafts
sicherstellungsgesetz; Arbeitskreis Elektrizität und Gas; Landerausschuß Zonen-
randreferenten der Landeswirtschaftsministerien; Verkehrsministerkonferenz; 
Länderfachausschuß EG-Verkehrsreferenten; Planungswegleitender Fachaus
schuß der Länder zum Bundesverkehrswegeplan; Gemeinsamer Ausschuß des 
Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden mit Unterausschüssen-Finanzierungs-
fragen des Ö P N V , Verkehrsanlagen des Ö P N V ; Länderfachausschuß Ö P N V ; 
Bund-Länder-Fachausschuß für Maßnahmen der zivilen Verteidigung auf dem 
Gebiet des Verkehrswesens; Bund-Länder-Fachausschuß EG-Infrastruktur; Län
derfachausschuß für Eisenbahnen und Bergbahnen mit Unterausschüssen Berg-
und Seilbahnen, Eisenbahntechnik (TAG), Betriebsvorschriften für nicht bun
deseigene Eisenbahnen (Agm); Bund-Länder-Fachausschuß für Angelegenheiten 
der Binnenschiffahrt; Internationale Schiffahrtskommission für den Bodensee; 
Ständiger Ausschuß der Internationalen Politischen Bodenseekonferenz; Bund-
Länder-Fachausschuß Luftfahrt mit Unterausschüssen Verwaltung und Recht, 
Flugbetrieb und Luftaufsicht; Bund-Länderfachausschuß „Sicherung der Zivil
luftfahrt" (SAL) mit Unterausschuß Abwehr äußerer Gefahren; Bund-Länder-
Fachausschuß Straßenpersonenverkehr; Bund-Länder-Fachausschuß Güterkraft-
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verkehr; Bund-Länder-Fachausschuß für die Angelegenheiten der Zulassung von 
Fahrzeugen zum Straßenverkehr (StVZO Teil B) mit Unterausschuß Bund-
Länder-Arbeitsausschuß „Novellierung der Vorschriften über die Erfassung und 
Verwertung der Fahrzeugdaten und Fahrzeughalter-Daten"; Bund-Länder-
Fachausschuß „Beförderung gefährlicher Güter"; Bund-Länder-Fachausschuß 
„Kraftfahrsachverständigenwesen"; Bund-Länder-Fachausschuß für den Stra
ßenverkehr und die Verkehrspolizei (StVO); Bund-Länder-Fachausschuß „Ord
nungswidrigkeiten im Straßenverkehr"; Bund-Länder-Fachausschuß „Zulassung 
von Personen zum Straßenverkehr" (StVZO Teil A) mit Unterausschuß „Fahr
erlaubnisprüfung"; Bund-Länder-Fachausschuß „Fahrlehrerrecht"; Bund-Län
der-Fachausschuß „Verkehrserziehung";Bund-Länder-Fachausschuß „Technisches 
Kraftfahrwesen"; Bund-Länder-Fachausschuß für Stadtbahnen und andere spur
gebundene Ortsverkehrssysteme; Fachausschuß Kraftfahrzeugtechnik im Kraft
fahrtbundesamt. 

Bayerisches Staatsministerium für Ernähr'ung, Landwirtschaft und Forsten: 
Durch Rechtsvorschriften oder besondere Vereinbarungen eingesetzte Gremien, 
in denen der Bund (Federführung) und die Länder zusammenwirken: Planungs
ausschuß der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" mit U A ; Bewertungsbeirat beim BMF; Arbeitsgruppe der Haus
halts- und Koordinierungsreferenten; Arbeitskreis Betriebswirtschaft im Gar
tenbau; Sachverständigenausschuß zur Vorbereitung und Durchführung der be
sonderen Ernteermittlungen; Ausschuß des BML und des BMWi für Entwick
lung und Zusammenarbeit der Forst- und Holzwirtschaft. Gremien der Länder 
(Hinzuziehung des Bundes): Agrarministerkonferenz; Amtschefkonferenz; 
Steuerausschuß der Länderministerien; Arbeitsgemeinschaft Flurbereinigung 
(Arge Flurb); Forstausschuß der Tarifgemeinschaften deutscher Länder; Arbeits
gemeinschaft Forsteinrichtungen; Arbeitsgemeinschaft der nach dem Berufsbil
dungsgesetz zuständigen Behörden und zuständigen Stellen im Bereich der Land
wirtschaft; EG-Arbeitskreis der Landwirtschaftsministerien; Arbeitskreis „Grüne 
Woche - Berlin". Gremien des Bundes (Hinzuziehung der Länder): Agrarmini
sterbesprechung; Amtschefbesprechung; Besprechung der Chefs der Länderforst-
verwaltungen; Abteilungsleiterbesprechungen; Referentenbesprechungen; Sta
tistischer Ausschuß; Sachverständigenkreis am B M F T zur Koordinierung der 
Forschungsarbeiten zum Waldsterben (wird z. Z. eingerichtet). 

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung: Konferenz der 
Minister und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder; Konferenz der für 
das Gesundheitswesen zuständigen Minister und Senatoren der Länder; Jugend
ministerkonferenz; Arbeitsgemeinschaft der Landesflüchtlingsverwaltungen mit 
Ausschüssen; Bund-Länder-Arbeitskreis für Verwaltungs- und Verfahrensfragen 
in LAG-Angelegenheiten; Technischer Bund-Länder-Ausschuß für eine bundes
einheitliche Archivierung von Lastenausgleichsunterlagen; Arbeitsgemeinschaft 
der Deutschen Hauptfürsorgestellen mit Arbeitsausschüssen; Konferenz der 
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obersten Landessozialbehörden; Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesjugend
behörden mit Unterkommissionen; Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugend
ämter und überörtlichen Erziehungsbehörden mit Fachausschüssen; Arbeitsge
meinschaft der leitenden Medizinalbeamten mit Ausschüssen/Arbeitsgruppen; 
Konferenz der Präsidenten der Landesarbeitsgerichte; Konferenz der Präsiden
ten der Landessozialgerichte; Bundesvordruckkommission der Sozialgerichtsbar
keit; Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Gewerbeaufsichtsbeamten mit Arbeits
kreisen; Arbeitsausschuß „Ausländische Arbeitnehmer"; Beirat für den Zivil
dienst; Beirat für die Rehabilitation Behinderter beim Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung; Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation mit Arbeits
kreisen; Arbeitsgruppe „Bestand und Bedarf an Werkstätten für Behinderte"; 
Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsausbildung mit Unterausschüssen; 
Arbeitskreis der Fachministerien und zuständigen Stellen für die berufliche Bil
dung im Bereich der Hauswirtschaft; Fachkonferenz der für Frauen zuständigen 
Stellen in Bund und Ländern; Arbeitstagung der für die Sozialversicherung zu
ständigen Aufsichtsbehörden der Länder und des Bundesversicherungsamts mit 
Kontaktkreisen; Bundesausschuß der Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterblie
benenfürsorge mit Unterausschüssen; Arbeitskreis Kriegsopferfürsorge/Schwer
behindertenrecht; Ärztlicher Sachverständigenbeirat beim Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung; Beirat für Orthopädietechnik beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung — mit Ausschüssen; Arbeitskreis „Heimgesetz"; 
Bund-Länder-Ausschuß für Krankenhausfinanzierungsfragen; Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Zuordnungsverordnung" in der Krankenhausförderung; Bund-
Länder-Arbeitsgruppe „Technische Normen" in der Krankenhausförderung; 
Projektbegleitender Ausschuß des Bundes und der Länder zum Forschungsvor
haben „Entwicklung von Alternativen beim Krankenhausbau"; Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Bedarfsdeterminanten" im Krankenhauswesen; Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Bedarfsplanungsfragen" im Krankenhauswesen; Bund-Länder-
Ausschuß für Pflegesatzfragen; Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Automation im 
Krankenhaus" ; Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Krankenhaus-Betriebsabrech
nung"; Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Krankenhausstatistik"; Ständige Konfe
renz der Pflegesatzbehörden Bayerns und Baden-Württembergs; Ständiger Ar
beitskreis „Zentrale Verfahrens- und Programmpflege (ZVP) für das Rech
nungswesen in Krankenhäusern"; Ständiger Arbeitskreis der Drogenbeauftrag
ten des Bundes und der Länder; Ständiger Arbeitskreis der Psychiatrie-Referen
ten von Bund und Ländern; Arbeitskreis der Gesundheitserziehungsreferenten 
der Länder bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; Unteraus
schuß „Strahlenmedizin" des Länderausschusses Atomkernenergie-Strahlenschutz 
— beim BMI; Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen; Vorbereitender Aus
schuß der Konzertierten Aktion beim BMA; Bund-Länder-Kommission zur 
Krebsbekämpfung mit Fachbereichskommissionen; Fachausschuß „Erste Hilfe" 
beim Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften — Zentralstelle 
für Unfallverhütung; Arbeitsausschuß Heilbädertourismus; Kuratorium der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung mit Fachausschüssen und 

34 
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Beiräten; Deutscher Dampfkesselausschuß — mit Unterausschüssen/Arbeits
kreisen; Deutscher Druckgas-Ausschuß — mit Unterausschüssen/Arbeitsgruppen; 
Ausschuß für Gashochdruckleitungen; Deutscher Aufzugausschuß — mit Unter
ausschüssen/Arbeitskreisen; Deutscher Ausschuß für explosionsgeschützte elek
trische Anlagen; Deutscher Acetylen-Ausschuß — mit einem Unterausschuß; 
Deutscher Ausschuß für brennbare Flüssigkeiten — mit einem Unterausschuß; 
Ausschuß für gewährliche Arbeitsstoffe — mit Unterausschüssen/Arbeitskreisen; 
Ausschuß nach § 8 Gesetz über technische Arbeitsmittel; Sprengstoffausschuß — 
mit Unterausschüssen/Arbeitskreisen; Sachverständigenausschuß für explosions
gefährliche Stoffe; Arbeitsschutzkonferenz des Bundesarbeitsministeriums; Ar
beitskreis „Sozialvorschriften im Straßenverkehr"; Länderausschuß zur Durch
führung der RöntgenVO; Länderausschuß für „Gefahrgutverordnung Straße"; 
Länderausschuß für „Atomkernenergie"; Länderausschuß „Immissionsschutz" 
mit Unterausschüssen; Länderarbeitskreis „Transport und Lagerung wasserge
fährdender Stoffe"; Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeitssicherheit; Arbeits
ausschuß „Unfallverhütung in Schulen und im häuslichen Bereich"; Arbeitskreis 
„Anerkennungskriterien für Unternehmens-Sachverständige"; Arbeitskreis „La
gerung von explosionsgefährlichen Stoffen"; Bund-Länder-Ausschuß Zivilschutz 
auf dem Gebiet des Gesundheitswesens beim B M J F G ; Arbeitsgruppe Personal
bedarf in der Arbeitsgerichtsbarkeit beim BMA. 

Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen: 
Ministerkonferenz für Raumordnung mit Hauptausschuß und Unterausschüssen 
für Strukturfragen, Rechts* und Verfahrensfragen, Daten, Verkehrsfragen, Ar
beitsgruppe Bundesraumordnungsprogramm, Arbeitsgruppe der Energierefe
renten; Umweltministerkonferenz mit ständigem Bund-Länder-Abteilungsleiter
ausschuß für Umweltfragen; Länderarbeitsgemeinsdiaft Abfallbeseitigung mit 
Unterausschüssen Abfallrecht, Abfalltechnik; Länderarbeitsgemeinschaft Natur
schutz, Landschaftspflege und Erholung; Länderarbeitsgemeinschaft Wasser; 
Bund-Länder-Arbeitskreis wasserwirtschaftliche Rahmenplanung; Besprechungs
gruppe Wasserforschung beim Bundesminister des Innern; Bund-Länderausschuß 
Bodenforschung; Länderausschuß für Immissionsschutz mit Unterausschüssen 
Recht, Luft/Technik, Luft/Überwachung, Lärm/Erschütterungen — Grundsätze 
und Lärm/Erschütterungen-Technik; Länderausschuß für Atomkernenergie — 
Hauptausschuß mit den Fachausschüssen Recht, Strahlenschutz, Reaktorsicher
heit und Brennstoffkreislauf; Länderausschuß Röntgenverordnung; Bund-Län
derarbeitskreis Umweltchemikalien; Länderreferentenbesprechung Umweltschutz 
in der Agrarwirtschaft. 

Bayerischer Staatsminister für Bundesangelegenheiten: Ständiger Beirat nach 
§ 9 der Geschäftsordnung des Bundesrates; Ständige Vertragskommission der 
Länder nach Ziffer 4 Unterziffer 2 der „Lindauer Vereinbarung" vom 14. 11. 
1957. 
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